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Einleitung

Da der Bereich Infrastruktur innerhalb des Zivilschutzes schwergewichtig 
Schutzbauten beinhaltet, wird das vorliegende Handbuch mit Schutzbauten 
und nicht mit Infrastruktur betitelt. Der hier verwendete Überbegriff Schutz­
bauten beinhaltet jedoch weitere Infrastrukturen. 

Das Erkunden, der Dienstbetrieb sowie weitere relevante Themen im  
Bereich Schutzbauten werden insbesondere im Handbuchteil Standorte und 
Dienstbetrieb behandelt. Der Bereich der Güterbeschaffung und -verteilung 
wird im Handbuchteil Grundlagen, die grundlegenden Prozesse zu den 
Themen Beschaffung, Bewirtschaftung und Entsorgung werden im Hand-
buchteil Material thematisiert.

Der technische Betrieb ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung sowie die Bereit-
stellung als solches von Schutzanlagen wird im Handbuch für den techni-
schen Betrieb von Zivilschutzanlagen (HBTB) thematisiert. Ebenso erfolgt der 
Unterhalt nach den gültigen technischen Weisungen und wird nicht explizit in 
diesem Handbuchteil behandelt.

Allgemeines

Betreu Of
(Zfhr)

Care Of
(Zfhr)

San Of
(Zfhr)

Pi Of
(Zfhr)

ABC Of
(Zfhr)

FU Of
(Zfhr)

Log Of
(Zfhr)

Betreu Uof Care  Uof San Uof Pi Uof ABC UofFU Uof

Care Spez San Spez ABC Spez

KGS Of
(Zfhr)

KGS Uof

KGS Spez

C Betreu C THC FU

Kü Uof Infra Uof Mat Uof Trsp Uof

Büroord Fahrer

FU

Four Fw

C Log

Of FO Bat Kdt /
Stv

Betreu Pi Koch Infrawart Matwart

Kp Kdt /
Stv

Grundausbildung

Zusatzausbildung

Kaderausbildung

Zusatzausbildung...SicherheitVerkehrRettungForstPSKHotlinePeersPolycomZusatz-
aufgabeFunktion

Abb. 1:  Funktionen im Fachbereich Schutzbauten im Zivilschutz

Organisation
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Allgemeines

Aufgaben Infrastrukturunteroffizier/-in

	− Eine Gruppe in der Ausbildung und 
im Einsatz führen

	− Die Fachlogistik in seinem/ 
ihrem Verantwortungsbereich  
sicherstellen

	− Die Verbindung zur vorgesetzten 
Stelle sicherstellen

	− Die Sicherheit seiner/ihrer  
Unterstellten gewährleisten

	− Ausbildungssequenzen in Wieder-
holungskursen gemäss den  
Vorgaben des/der Vorgesetzten 
vorbereiten und durchführen 

	− Den Unterhalt und die Einsatz
bereitschaft von Schutzanlagen 
und öffentlichen Schutzräumen  
sicherstellen 

	− Die jährliche Einsatzplanung  
der Infrastrukturwarte/-wartinnen in 
Absprache mit den vorgesetzten 
Stellen sicherstellen

	− Schutzanlagen bereitstellen und 
den Betrieb sicherstellen

	− Unterhaltschecklisten (UCL)  
erstellen resp. auf die vorhandenen 
Schutzanlagen anpassen und 
nachführen

	− Die kontrollverantwortlichen 
Personen in der Vorbereitung und 
Durchführung der periodischen  
Anlagekontrolle (PAK) unterstützen

	− Die Benutzer/-innen bei der 
Übernahme und Rückgabe von 
Schutzanlagen und anderen Stand-
orten unterstützen

Aufgaben

Aufgaben des Zivilschutzes im 
Bereich Schutzbauten

Die spezifischen Aufgaben im Be-
reich der Schutzbauten sind im 
nachfolgenden allgemeinen Auftrag 
der Logistik des Zivilschutzes grau 
hervorgehoben:

	− Die Versorgung der eigenen und 
weiteren Einsatzkräfte des Bevöl-
kerungsschutzes sowie Unter-
stützungsbedürftiger mit Verpfle-
gung und Material sicherstellen

	− Transporte für die eigenen und 
weiteren Einsatzkräfte des Be
völkerungsschutzes sowie von 
Unterstützungsbedürftigen 
sicherstellen

	− Logistische Einrichtungen wie 
Schutzbauten oder andere 
Standorte für die eigenen Ein-
satzkräfte, Partner des Bevölke-
rungsschutzes und die Bevölke-
rung bereitstellen und betreiben

	− Den Unterhalt von Schutzanlagen 
und öffentlichen Schutzräumen 
sicherstellen

	− Retablierungs- und Instandhal-
tungseinrichtungen zugunsten der 
eigenen Organisation betreiben

Es können weitere Aufträge hinzu-
kommen, die sich aus der speziellen 
Situation der Region ergeben, oder 
Leistungsaufträge eines Führungs-
organs, die durch den allgemeinen 
Auftrag nicht abgedeckt sind.
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Aufgaben Infrastrukturwart/-in

	− Den Unterhalt von Schutzanlagen 
und öffentlichen Schutzräumen 
durchführen

	− Schutzanlagen bereitstellen  
und den technischen Betrieb  
sicherstellen

	− Kleinere Instandsetzungs- 
arbeiten ausführen

	− Die periodische Anlagekontrolle 
(PAK) unterstützen

	− Die Benutzer/-innen bei der  
Übernahme und Rückgabe von 
Schutzanlagen unterstützen

Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen sind im 
Bundesgesetz über den Bevölke-
rungsschutz (E-Bevölkerungs- und 
Zivilschutzgesetz, BZG (Stand am 
20. Dezember 2019) und in der Zivil-
schutzverordnung (E-Zivilschutzver-
ordnung, ZSV (Stand am 14. Januar 
2020) enthalten. Die abgeleiteten 
Unterlagen, die für den Lebenszyk-
lus einer Schutzbaute verbindlich 
sind – inklusive deren Finanzierung – 
sind auf der Webseite des Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz 
(BABS) (Stichworte «Unterlagen 
Schutzbauten») zusammengestellt.

Bevölkerungsschutz

Zivilschutzverordnung

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/887/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/887/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/888/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/888/de
https://www.fedlex.admin.ch/
eli/cc/2020/887/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/888/de
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Allgemeines

Schutzbauten

Schutzbauten ist der Oberbegriff für Schutzräume und -anlagen.

Zweck Bezeichnung

Sc
hu

tz
ba

ut
en Sc

hu
tz

rä
um

e Schutz der Bevölkerung Privater Schutzraum

Schutz der Bevölkerung Öffentlicher Schutzraum

Schutz von beweglichem Kulturgut Kulturgüterschutzraum

Sc
hu

tz
an

la
ge

n Geschützter Führungsstandort Kommandoposten (KP)

Geschützter Standort für Personal und Material 
der Einsatzformationen des Zivilschutzes

Bereitstellungsanlage (BSA)

Geschützte Pflegeplätze für 0,6 % der  
Bevölkerung (Patientinnen/Patienten)

Geschützte Sanitätsstelle oder 
Spital (Anlagen der Sanität)

Tab. 1:  Übersicht Schutzbauten.
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Gemeinsame Bestimmungen (Art. 104 ZSV)

1. Schutzbauten müssen einen 
Basisschutz gegen die Wirkungen 
moderner Waffen gewährleisten, 
insbesondere gegen:

a. alle Wirkungen nuklearer Waffen 
in einem Abstand vom Explosions-
zentrum, in dem der Luftstoss auf 
ungefähr 100 kN/m2 (1 bar) abge-
nommen hat;

b. Nahtreffer konventioneller Waffen;

c. das Eindringen von chemischen 
und biologischen Kampfstoffen

Abb. 2:  Bestimmungen für den bewaffneten Konflikt

2. Bei der Erneuerung von Schutz-
bauten können die Anforderungen 
nach Absatz 1 Buchstabe a herab-
gesetzt werden.

3. Das BABS kann die Mindest
anforderungen für die Ausrüstung 
und die Beschaffenheit der Schutz-
bauten festlegen.
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Allgemeines

Schutzräume

Schutzräume für die Bevölkerung

Schutzräume dienen in Krisenlagen 
der geschützten Unterbringung der 
Wohnbevölkerung der Schweiz. Sie 
sind von ihrer Konzeption her für 
den Fall eines bewaffneten Konflikts 
gebaut und bieten entsprechend 
beschränkte Platzverhältnisse sowie 
lediglich überlebensnotwendigen 
Komfort. Sie sind für den Schutz der 
Bevölkerung primär vor Waffenwir-
kungen vorgesehen (Hitze, Splitter, 
Druckwelle, Erdstoss, Radioaktivität 
und chemische Kampfstoffe). Die 

Bevölkerung handelt nach den situ-
ativen Verhaltensanweisungen der 
Behörden. Schutzräume können 
ausserhalb bewaffneter Konflikte als 
temporäre Unterbringung von 
schutzsuchenden Personen bei Ka-
tastrophen und in Notlagen als 
Notunterkünfte, als Keller, als Lager, 
als Bastelraum usw. verwendet 
werden. Bauliche Veränderungen 
sind bewilligungspflichtig. Es wird 
zwischen öffentlichen und privaten 
Schutzräumen unterschieden, was 
vor allem massgebend für die  
Zuständigkeiten und die Kostentra-
gung ist (siehe Übersicht  
Schutzräume und Schutzanlagen). 

Abb. 3:  Beispiel Schutzraum (RZSO Sarganserland)

Vorraum

Notausstieg und Luftfassung

Panzerdeckel

Abort

Abluftöffnung mit 
ÜV / ESV

Panzertüre

Schutzraumhülle (Bodenplatte, 
Aussenwände, Decke)

Belüftungsgerät mit Gasfilter
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Jedem Einwohner / Jeder Einwoh-
nerin steht ein in der Nähe der 
Wohnadresse zeitgerecht erreich-
barer Schutzplatz zur Verfügung  
(in der Regel bis 30 Minuten Fuss-
wegdistanz, bei schwierigen topo-
graphischen Verhältnissen bis 
höchstens 60 Minuten Fussweg-
distanz). Die Zuweisungsplanung 
erfolgt automatisch, kann jedoch 
manuell korrigiert und überprüft 
werden. Der Schutzraumbau wird 
gesteuert. Die Schutzraumkontrolle 
(PSK) dient der Feststellung der An-
zahl vollwertiger und einsatzbereiter 
Schutzräume bzw. Schutzplätze. 
Festgestellte Defizite sollen konse-
quent und zeitnah behoben werden. 
Defizite können durch Neubau  
von privaten und öffentlichen 
Schutzräumen behoben werden.

Öffentliche Schutzräume (inkl. um-
genutzte Schutzanlagen) können zu-
sätzlich mit einem höheren «Kom-
fort» ausgestattet werden, um bei-
spielsweise nachfolgende Nut-
zungszwecke sicherzustellen: 

	− als Notunterkünfte für Obdach
lose oder bei Evakuierungen 
(kurzfristige Unterkunft),

	− als Unterkünfte für Asylsuchende,
	− zum Schutz bei erhöhter Radio-

aktivität,
	− für weitere Nutzungsmöglichkei-

ten gemäss Bedürfnissen der 
Kantone.

Kulturgüterschutzräume 

Kulturgüterschutzräume dienen in 
Krisenlagen der geschützten Unter-
bringung von beweglichem Kultur-
gut. Noch immer verfügen nicht alle 
Staatsarchive, Kantonsbibliotheken, 
Museen und Klöster mit bedeuten-
dem Kulturgut über geeignete 
Räumlichkeiten. Deshalb sind auch 
in Zukunft Kulturgüterschutzräume 
zu planen und zu erstellen. Man 
unterscheidet Kulturgüterschutz-
räume für die kantonalen Archive 
und die Sammlungen von nationaler 
Bedeutung.
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Allgemeines

Schutzanlagen 

Schutzanlagen dienen in erster Linie 
der Sicherstellung der Führungs- 
und Durchhaltefähigkeit. Sie stellen 
den Schutz der Führungsorgane, 
der Angehörigen des Zivilschutzes 
und deren Material bei einem be-
waffneten Konflikt sowie die Weiter-
führung der jeweiligen Aufgaben in 

Abb. 4:  Beispiel kombinierte Schutzanlage (KP und BSA)

einem geschützten Umfeld sicher. 
Damit bilden sie einen zentralen Be-
standteil der Einsatzbereitschaft der 
Führungsorgane und Einsatzorgani-
sationen. Mit ihren zusätzlichen Ein-
richtungen (Notstromversorgung, 
Notwassertank, Küchen und sanitä-
ren Anlagen, sicheren Kommunika-
tionssystemen) sind auch sie ein 
wesentlicher Pfeiler der Resilienz 

  Ein- und Ausgänge

  Geräteraum

  Versorgungsräume

  Technische Räume

  Korridor

  Kommandoräume
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der Schweiz und werden bei Katast-
rophen und Notlagen genutzt. Die 
Schutzanlagen werden unterteilt in 
Kommandoposten, Bereitstellungs-
anlagen, geschützte Spitäler und 
Sanitätsstellen. Anhang 7 beinhaltet 
die Bedarfsplanung der Kommando-
posten und Bereitstellungsanlagen.

Definitionen und Kapazitäten der je-
weiligen Schutzanlagen sind in der 
Zivilschutzverordnung (Anhang 4, 
Ziffer 3) zu finden.

Kommandoposten

Die Kommandoposten (KP) dienen 
kommunalen, regionalen oder kan-
tonalen Führungsorganen als ge-
schützte Führungsstandorte. Kom-
mandoposten werden auch als Füh-
rungsstandorte des Zivilschutzes 
genutzt. 

Schweizweite Anzahl KP: 
811 (Stand 2020)

Bereitstellungsanlagen

Bereitstellungsanlagen (BSA) dienen 
dem Zivilschutz als Logistikbasen 
für die geschützte Unterbringung 
des Personals und des Materials der 
Einsatzformationen des  
Zivilschutzes, insbesondere der  
Angehörigen der technischen Hilfe.

Schweizweite Anzahl BSA: 
1131 (Stand 2020)

Geschützte Spitäler und 
Sanitätsstellen 

Sanitätsdienstliche Schutzanlagen 
dienen zur Unterbringung und Be-
treuung von Patienten und Patientin-
nen. Für die sanitätsdienstlichen 
Schutzanlagen legt der Bund die 
Rahmenbedingungen fest. Die Kan-
tone sind verpflichtet, für mindes-
tens 0,6 Prozent (E-Zivilschutzver-
ordnung, ZSV (Stand am 14. Januar 
2020) der Bevölkerung Patienten-
plätze und Behandlungsmöglich-
keiten in geschützten Spitälern (GH) 
(in Verbindung mit einem Akutspital) 
und in geschützten Sanitätsstellen 
(GST) bereitzustellen.

Schweizweite Anzahl GH: 
89 (Stand 2020)

Schweizweite Anzahl GST: 
246 (Stand 2020)

Zivilschutzverordnung

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/888/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/888/de
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Allgemeines

Zuständigkeiten und Kostentragung

Übersicht Schutzräume und Schutzanlagen
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Allgemeines

Schutzräume

Zuständigkeit Aufgaben

Bund 	− Erlässt die notwendigen Weisungen für die Minimalanforderungen
	− Regelt die notwendigen Rahmenbedingungen für den  

Schutzraumbau, Erneuerungen, Anpassungen, Umnutzungen, 
Aufhebungen sowie die Ausrüstung von Schutzräumen

Kanton 	− Steuerung des Schutzraumbaus
	− Verwaltung der Ersatzbeiträge
	− Prüfung der Projekte für Neubauten, Erneuerungen, Änderungen, 

Umnutzungen oder Aufhebungen von Schutzräumen. 
	− Aktualisiert laufend die Grundlagen für die Steuerung des Schutz-

raumbaus und die Zuweisungsplanung.
	− Sorgt mindestens alle 10 Jahre für die periodische Schutzraum-

kontrolle (PSK)

Gemeinde 	− Die Erstellung und Ausrüstung von öffentlichen Schutzräumen 
werden durch Ersatzbeiträge finanziert

	− Ist in der Regel Eigentümerin der öffentlichen Schutzräume
	− Ist für den Unterhalt ihrer öffentlichen Schutzräume verantwortlich
	− Übernimmt Zuständigkeiten gemäss den jeweiligen kantonalen 

gesetzlichen Bestimmungen

Hauseigentümer/-
in 
Pflichtschutzraum

	− Trägt die Kosten für die Erstellung, die Ausrüstung und den Unter-
halt seiner/ihrer Schutzräume

	− Ist für den Unterhalt der Schutzräume verantwortlich und hat dafür 
zu sorgen, dass die Schutzräume auf Anordnung des Bundes in 
Betrieb genommen werden können
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Baupflicht (Art. 61 BZG)

1. Sind in der Gemeinde zu wenig 
Schutzplätze vorhanden, so hat die 
Eigentümerin oder der Eigentümer 
eines Wohnhauses bei dessen Bau 
Schutzräume zu erstellen und aus-
zurüsten. Müssen sie keine Schutz-
räume erstellen, so haben sie einen 
Ersatzbeitrag zu entrichten.

2. Die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer eines Heims oder Spitals hat 
bei dessen Bau Schutzräume zu er-
stellen und auszurüsten.

3. Die Gemeinden sorgen in Gebie-
ten mit zu wenigen Schutzplätzen 
dafür, dass eine genügende Anzahl 
ausgerüsteter öffentlicher Schutz-
räume vorhanden ist.

Verwendung der Ersatzbeiträge 
(Art. 62 BZG)

Am Grundsatz, wonach entweder 
Schutzräume gebaut oder ein Er-
satzbeitrag geleistet werden muss, 
wird festgehalten. Die Verwendung 
der Ersatzbeiträge ist wie folgt im 
BZG geregelt:

Die Ersatzbeiträge gehen an die 
Kantone.

Sie dienen zur Finanzierung der öf-
fentlichen Schutzräume der Ge-
meinden und zur Erneuerung öffent-
licher und privater Schutzräume. 
Verbleibende Mittel dürfen aus-
schliesslich verwendet werden für:

	− die zivilschutznahe Umnutzung 
von Schutzanlagen;

	− den Rückbau von Schutzanlagen, 
wenn diese weiterhin für Zivil-
schutzzwecke genutzt werden;

	− die Beschaffung von Einsatz
material und die persönliche 
Ausrüstung der Schutzdienst-
pflichtigen;

	− die periodische Schutzraum- 
kontrolle;

	− die Deckung der Verwaltungs-
kosten des Ersatzbeitragsfonds;

	− die Ausbildungsaufgaben im 
Zivilschutz.

Der Bundesrat legt die Rahmenbe-
dingungen fest für die Steuerung 
des Schutzraumbaus, für die Höhe 
der Ersatzbeiträge und für die Ver-
wendung der verbleibenden Mittel.

Die Kantone erstatten dem BABS 
auf dessen Verlangen Bericht über 
die Verwendung der Ersatzbeiträge.
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Allgemeines

Schutzanlagen

Zuständigkeit Aufgaben

Bund 	− Regelt die Bedarfsplanung, die Erstellung, die Ausrüstung, 
den Unterhalt, die Erneuerung sowie die Umnutzung

	− Genehmigt Gesuche zur Erstellung, zu Erneuerungen, 
Umnutzungen oder Aufhebungen

	− Führt die Schlusskontrolle von erneuerten Schutzanlagen 
durch

	− Leistet einen jährlichen Pauschalbeitrag für die Sicher
stellung der Betriebsbereitschaft bei bewaffneten Konflikten

	− Trägt die anerkannten Mehrkosten für die Erstellung, die 
Ausrüstung und die Erneuerung von Schutzanlagen 

	− Trägt die Kosten für den notwendigen Rückbau der techni-
schen Schutzbausysteme von Schutzanlagen, die still
gelegt werden

Kanton 	− Legt die Bedarfsplanung nach Vorgaben des Bundes  
fest und führt mindestens alle 10 Jahre die periodischen 
Anlagekontrollen (PAK) durch

	− Prüft die Projekte für die Erstellung, die Erneuerung, die 
Umnutzung, Aufhebung oder Stilllegung und reicht beim 
BABS das Gesuch zur Genehmigung ein

Gemeinde 
Ist in der Regel die Eigen-
tümerin der Schutzanlage

	− Ist für den Unterhalt nach Vorgaben des Bundes  
verantwortlich

	− Sorgt dafür, dass die Schutzanlage auf Anordnung des 
Bundes in Betrieb genommen werden kann

Spitalträgerschaften
Sind in der Regel die Eigen-
tümer der sanitätsdienst-
lichen Schutzanlagen

	− Sind für den Unterhalt nach Vorgaben des Bundes verant-
wortlich

	− Sorgen für die Erstellung, die Ausrüstung, den Unterhalt 
und die Erneuerung der geschützten Spitäler
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Reduzierte Betriebsbereitschaft

Grundsätzlich gibt es nur noch ein-
satzbereite Schutzanlagen. 

Einzige Ausnahme: Für den Fall 
eines bewaffneten Konflikts ist zu-
sätzlich eine Reserve an Bereitstel-
lungsanlagen für den Zivilschutz von 
maximal 30 Prozent der Sollbestän-
de vorzuhalten. Nur diese 30 Pro-
zent können in eine reduzierte Be-
triebsbereitschaft versetzt werden. 
Die jährlichen Pauschalbeiträge des 
Bundes für die Betriebsbereitschaft 
werden für alle im Bundesportfolio 
enthaltenen Anlagen weiterhin, so-
fern der Unterhalt erbracht wird, 
ausbezahlt.

Ersatz Schutzbaukomponenten

Nachfolgend einige Angaben zum 
Ersatz von Schutzbaukomponenten:

	− Für die Schutzbauhülle und die 
Schutzraumabschlüsse gilt eine 
Lebensdauer von 70 Jahren.

	− Für bewitterten Beton und Metall-
bauteile, Wassertank, Leicht-
trenn-wände, feste Einrichtun-
gen, Mobiliar, Ventile und Frisch-
luftansaugung, Lüftungsgerät, 
Filter, elektrische Installationen 
usw. gilt eine durchschnittliche 
Lebensdauer von 50 Jahren.

	− Für sanitäre Geräte / Apparate gilt 
eine Lebensdauer von 30 Jahren

	− Für Kleinstschutzräume (bis 
7 Schutzplätze) werden die VA 20 
nicht mehr ersetzt, da sie bereits 
über 40 Jahre alt sind und nicht 
mehr hergestellt werden.

	− Der Prozess zum Ersatz von 
Schutzbaukomponenten ist im 
Anhang 6 abgebildet.

Information der Bevölkerung in 
Schutzräumen

Mit Umstellung auf DAB+ anstelle 
von UKW-Signalen dringt die Infor-
mation nicht mehr in die Schutz
räume. Bis mindestens 2027 ist die 
Sicherstellung des Notfallradios si-
chergestellt. Zusätzlich können auch 
alle DAB+-Geräte durch Umschalten 
die UKW-Signale empfangen.

Telematik in Schutzanlagen

Die entsprechende Thematik wird 
im Handbuch Führungsunterstüt­
zung (Teil Führungsstandorte) und 
Behelf Telematikmittel am 
Führungsstandort behandelt.
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Handbuch Logistik – Schutzbauten

Die Gebäudetechnik in einer 
Schutzbaute enthält verschiedene 
technische Systeme und Installatio-
nen zur Wasserversorgung der An-
lage, Abwasserentsorgung, Ventila-
tion (Lüftung) sowie der Versorgung 
mit Elektrizität. Die Erläuterungen zu 
den technischen Details und dem 
Unterhalt können den technischen 

Weisungen TWU 2000 entnommen 
werden. Die Bereitstellung sowie der 
technische Betrieb ab dem Zeit-
punkt der Bereitstellung der Anlage 
sind im Handbuch für den techni-
schen Betrieb von Zivilschutzanla-
gen HBTB erörtert. Nachfolgende 
Tabelle zeigt die Übersicht der ein-
zelnen Betriebsarten. 

Gebäudetechnik

Wasser Abwasser
Tiefer liegende
äussere Kanalisation

Abwasser
Höher liegende
äussere Kanalisation

Lüftung Elektrizität

Netzbetrieb Normalbetrieb Normalbetrieb Frischluftbetrieb Netzbetrieb

Netzbetrieb
Ernstfall

Notbetrieb Ausfall
Motorpumpe

Filterbetrieb Notstrombetrieb

Tankbetrieb Defekte äussere
Kanalisation

Umluftbetrieb Noteinspeisung

Noteinspeisung Defekte äussere
Kanalisation und
Ausfall Motorpumpe

Belüftungs-
unterbruch

Speisung
nach aussen

Tab. 2:  Übersicht Betriebsarten
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Wasser

Das von aussen bezogene Wasser 
aus dem örtlichen Netz dient in der 
Anlage als Trinkwasser, zur Reini-
gung, findet Verwendung bei der 
Körperhygiene und zur Zubereitung 
von einfachen Mahlzeiten. Darüber 
hinaus wird es als Spülwasser bei 
den verschiedenen sanitären Instal-
lationen und Apparaturen verwen-
det. Die Warmwasserversorgung 
wird über einen Boiler sichergestellt, 
dieser wird bei Tankbetrieb aus
geschaltet. Zusätzliche oder beson-
dere Installationen wie etwa eine 
Druckerhöhungs- oder Entkei-
mungsanlage, welche nur in den ge-
schützten Sanitätsstellen (GST) und 
den geschützten Spitälern (GH) oder 
in Anlagen in einer Kombination 
derselben vorkommen, sind in die-
sem Handbuch nicht erörtert. De-
tails bezüglich dem Unterhalt kön-
nen in den technischen Weisungen 
nachgeschlagen werden, bezüglich 
den betriebstechnischen Details sei 
auf das HBTB verwiesen.

Wasserversorgungssystem

Die Möglichkeiten der Wasser- 
versorgung sind in nachfolgender  
Grafik schematisch dargestellt.  
Man unterscheidet dabei folgende  
Betriebsarten:

	− Netzbetrieb: Für den Betrieb der 
Anlage wird das Wasser direkt 
aus dem örtlichen Versorgungs-
netz bezogen. Sämtliche Leitun-
gen der Anlage stehen dauernd 
unter Druck und die Sanitärinstal-
lationen sind betriebsbereit.

	− Netzbetrieb Ernstfall: Der Netz-
betrieb wird beibehalten und 
gleichzeitig wird nun der Wasser-
tank gefüllt (insofern er dies nicht 
schon ist; hier gibt es kantonale 
Unterschiede). Der Wassertank 
wird kontinuierlich von einer  
geringen Frischwassermenge 
durchflossen.

	− Tankbetrieb mit Handpumpe: 
Falls die regionale Wasser- 
versorgung ausfällt, wird nun das 
Wasser aus dem anlageinternen 
Wassertank bezogen. Damit der 
Vorrat möglichst die angedachten 
14 Tage ausreicht, erfolgt der  
Bezug und die Abgabe geregelt 
über die Handpumpe, die Toilet-
ten werden ausser Betrieb  
gesetzt (Einsatz der Trockenklo-
setts).
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Gebäudetechnik
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Abb. 5:  Betriebsarten Wasserversorgung
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Abb. 6:  Betriebsarten Wasserversorgung

Netzbetrieb Netzbetrieb Ernstfall

Noteinspeisung bei TankbetriebTankbetrieb mit Handpumpe

Wasser- 
tank

Wasser- 
tank

Wasser- 
tank

Wasser- 
tank

Handpumpe

Handpumpe

Handpumpe

Handpumpe

Verbraucher

Verbraucher

Verbraucher

Verbraucher

Netz- 
zuleitung

Netz- 
zuleitung

Netz- 
zuleitung

Netz- 
zuleitung

	− Noteinspeisung bei Tankbetrieb: 
Der Tank kann bei ausgefallenem 
Versorgungsnetz über die Not-
einspeisung nachgefüllt werden. 
Dazu muss zuerst die Leitung zur 
Noteinspeisung gespült werden, 
anschliessend wird das lose Ver-
bindungsstück eingesetzt und 
die Nachfüllung kann vorgenom-
men werden.
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Gebäudetechnik

Wassertank

Um den Betrieb der Anlage unab-
hängig von der Aussenwelt weiter-
führen zu können, besteht die Mög-
lichkeit, Wasser ab einem in der 
Anlage bestehenden Wassertank zu 
beziehen. Dieser ist so ausgelegt, 
dass der autarke Betrieb mit Not-
wasserverbrauch während 14 Tagen 
aufrechterhalten werden kann. Ob 
der Wassertank nun stetig gefüllt 
wird oder leer steht, obliegt der Ho-
heit der Kantone. Für die Anlagen 
werden gemeinsam mit der jeweili-
gen ZSO und der Eigentümerin (Ge-
meinde) Konzepte zum Einsatz- und 
Verwendungszweck einer Schutzan-
lage erstellt und darin folglich auch 
die Frage der Wassertankfüllung ge-
klärt. Generell ist es zu Friedenszei-
ten verboten, Wasser ab dem Was-
sertank zu beziehen. Der Kanton ist 
jedoch berechtigt zu entscheiden, 
ob in Notlagen ein Bezug möglich 
und sinnvoll ist. Falls der Wasser-
tank saniert wird, muss er anschlies-
send zwingend gefüllt werden, da er 
ansonsten leer steht, der neue An-
strich austrocknet und der Tank be-
reits innert kurzer Zeit wieder un-
dicht wird. Die Frage zum Füllstand 
des Wassertanks kann also nicht 
abschliessend beantwortet werden 
und liegt in der Verantwortung der 
Kantone zusammen mit den jeweili-
gen Gemeinden/ZSO.

Das Merkblatt TMB 09-3 – Trink­
wasser in Schutzbauten vom August 
2009 enthält weitere Details zu die-
ser Thematik. Bezug auf der Web-
site des BABS, Unterlagen Schutz-
bauten in der Rubrik Technische 
Merkblätter.

Abwasser

Beim Abwasserentsorgungssystem 
sind grundsätzlich zwei verschiede-
ne Varianten vorhanden, abhängig 
von der Höhenlage der äusseren 
sprich der externen Kanalisation.

Unterlagen Schutzbauten

https://www.babs.admin.ch/de/publikservice/downloads/schutzbauten.html
https://www.babs.admin.ch/de/publikservice/downloads/schutzbauten.html
https://www.babs.admin.ch/de/publikservice/downloads/schutzbauten.html
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Betriebsart bei höher liegender äusseren Kanalisation

Abb. 7:  Normalbetrieb höher liegende äussere Kanalisation (BABS)

Normalbetrieb

Äussere Kanalisation

Storzkupplung

Prallplatte

Schieber

Entlüftungsleitung

Elektrische Fäkalienpumpe

Schieber

Handfäkalienpumpe

Interne Kanalisation

Schutzbaute

Fäkaliengrube

Schutzbaute

Fäkaliengrube

Schieber «zu»

Entleerung

Schieber «offen»

Elektrische Fäkalienpumpe «ein»
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Gebäudetechnik

Abb. 8:  Notbetrieb höher liegende äussere Kanalisation (BABS)

Entleerung

Schieber «zu»

Notbetrieb 1 (bei Ausfall der elektrischen Fäkalienpumpe)

Schieber «offen»

Handfäkalienpumpe

Schutzbaute

Fäkaliengrube

Notbetrieb 2 (bei Ausfall der äusseren Kanalisation)

Schutzbaute

Fäkaliengrube

Entleerung über Schlauch

Rohrbogen «montiert»

Schieber «zu»

Elektrische Fäkalienpumpe «aus»

Schieber «offen»

Handfäkalienpumpe
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Das Abwasser der gesamten Anlage 
gelangt über die internen Kanalisa-
tionsleitungen in die Fäkaliengrube. 
Die Abwasserförderung erfolgt  
anschliessend mittels einer elektri-
schen Abwasserpumpe, welche 
automatisch gesteuert wird, in den 
äusseren, höher liegenden Ablauf-
schacht. Bei Schäden am äusseren 
Kanalisationsnetz oder an der Pum-
pe kann das Abwasser zusätzlich 
durch eine Handpumpe in den äus-

seren Ablaufschacht oder mittels 
Schlauchleitung mit Storzkupplung 
in die Umgebung gefördert respekti-
ve abgepumpt werden. Als Beson-
derheit muss hier erwähnt sein, 
dass die Steuerung der Abwasser-
pumpe EMP-geschützt ist und 
mittels Schwimmern die Pumpe 
automatisch ein- und ausschaltet. 
Muss die Steuerung ersetzt werden, 
ist dies auf Grund des EMP-Schut-
zes sehr kostenintensiv.

Abb. 9:  Normalbetrieb tiefer liegende äussere Kanalisation (BABS)

Normalbetrieb

Prallplatte

Schutzbaute

Fäkaliengrube

Storzkupplung

Schieber

Schieber

Entlüftungsleitung

Äussere Kanalisation

Handfäkalienpumpe

Interne Kanalisation

Rohrstück (demontierbar)
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Handbuch Logistik – Schutzbauten
Gebäudetechnik

Abb. 10:  Notbetrieb äussere tiefer liegende Kanalisation (BABS)

Notbetrieb (bei Ausfall der äusseren Kanalisation)

1. Schieber «zu»

2. Rohrstück montieren

3. Schieber «offen»
Schutzbaute

Fäkaliengrube

Schutzbaute

Fäkaliengrube

Entleerung

4. Handfäkalienpumpe
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Abb. 11:  Normalbetrieb und Noteinspeisung

Normalbetrieb Noteinspeisung

Hauptverteiler Hauptverteiler
Anschluss- 

kasten
Anschluss- 

kasten
Netzzuleitung 

ab Ortsnetz
Netzzuleitung 

ab Ortsnetz

UnterverteilerUnterverteilerExterner 
Klemmen- 

kasten

Externer 
Klemmen- 

kasten

AK AK

HVHV

UV UV

KK KK

Bei tiefer liegender äusserer Kanali-
sation fliesst das Abwasser, bedingt 
durch das natürliche Gefälle, direkt 
ab. Kommt es nun zu Schäden an 
der äusseren Kanalisation kann das 
anfallende Abwasser aus der Fäka-
liengrube mit der Handpumpe nach 
aussen in noch bestehende Ablei-
tungen oder die Umgebung ge-
pumpt werden. Eine weitere Mög-
lichkeit ist, das Abwasser direkt in 
ein Güllefass oder in einen bereit-
stehenden Tanklastwagen oder Zis-
ternenwagen zu pumpen.

Elektrische Energieversorgung

Betrieb ohne Notstromgruppe

Im Normalfall wird die Anlage über 
das Ortsnetz mit elektrischer Ener-
gie versorgt. Über den Anschluss-
kasten erfolgt der Anschluss der 
Schutzanlage mit dem örtlichen 
Stromnetz. Der Energiebedarf der 
Anlage nach TWO wird grundsätz-
lich über das örtliche/regionale 
Stromnetz abgedeckt, solange die 
Netzinfrastruktur intakt und funk-
tionstüchtig ist.

Bei einem Stromausfall, Blackout 
oder generell einem Ausfall des 
Ortsnetzes kann die elektrische 
Energie über den externen Klem-
menkasten (KK) eingespeist werden, 
die Anlage wird dann von aussen 
her mit Strom versorgt. Die Nutzung 
des externen Klemmenkastens in 
Friedenszeiten ist nicht erlaubt.
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Gebäudetechnik

Betriebsart bei tiefer liegender 
äusserer Kanalisation

Bei Ausfall der örtlichen/regionalen 
Stromversorgung kann in den ent-
sprechend ausgerüsteten Anlagen 
die Notstromgruppe die Energie
versorgung übernehmen. Um den 
minimalen Energiebedarf abdecken 
zu können, muss das Notstromag-
gregat entsprechend dimensioniert 
sein und es werden in diesem Fall 
nur die wichtigsten Energieverbrau-
cher betrieben. Dem Infrastruktur-
wart/der Infrastrukturwartin kommt 
hier die wichtige Funktion des Las-
tenmanagements zu, nur berechtig-
te Geräte dürfen zu bestimmten Zei-
ten eingeschaltet und betrieben 

werden, um eine Überlastung der 
Notstromgruppe auszuschliessen.

Die Notstromgruppe besteht aus 
einem Dieselmotor mit daran 
gekoppeltem Generator, Steuer-
kasten sowie einer Kraftstoffver-
sorgungsanlage mit eingebautem 
Tank und der Möglichkeit, Kraftstoff 
mit einer Lanze ab einem Fass zu 
beziehen. Der autonome Betrieb 
bei Volllast sollte mit den vor
handenen Kraftstoffreserven für 
14 Tage möglich sein.

Über den externen Klemmenkasten 
kann zudem elektrische Energie 
nach aussen hin abgegeben wer-
den, dies ist jedoch nur in bestimm-
ten Situationen erlaubt.

Abb. 12:  Elektrische Energieversorgung

Normalbetrieb ab Ortsnetz Betrieb ab Notstromgruppe

Noteinspeisung Speisung nach aussen

Hauptverteiler
Anschluss- 

kasten Hauptverteiler
Anschluss- 

kasten

Hauptverteiler
Anschluss- 

kasten Hauptverteiler
Anschluss- 

kasten

Netzzuleitung 
ab Ortsnetz

Externer 
Klemmen- 

kasten

Netzzuleitung 
ab Ortsnetz

Externer 
Klemmen- 

kasten

Netzzuleitung 
ab Ortsnetz

Externer 
Klemmen- 

kasten

Netzzuleitung 
ab Ortsnetz

Externer 
Klemmen- 

kasten

Unterverteiler
UV

Unterverteiler
UV

Unterverteiler
UV

Unterverteiler
UV

AK

KK

AK

KK

AK

KK
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KK

HVHV

HVHV

NotstromgruppeNotstromgruppe

NotstromgruppeNotstromgruppe

G G
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Die Notstromgruppe muss in be-
stimmten Intervallen geprüft wer-
den. Vorgaben dazu finden sich in 
der TWU, Seite 7–17, sowie im Tech-
nischen Merkblatt TMB 04-6 24-h-
Dauerlauf der Notstromgruppe alle 
10 Jahre.

Feuerlöscher  
und Nothandleuchten

Die Montage der Feuerlöscher ist 
mit einer BZS-zugelassenen, 
schocksicheren Wandhalterung 
auszuführen. Die Produkte sind in 
der Liste der geprüften und zugelas-
senen Komponenten im Bereich Zi-
vilschutz zu finden (www.zkdb.vbs.
admin.ch). Die Anzahl und Typen der 
zu verwendenden Handfeuerlöscher 
sind abhängig vom jeweiligen 
Schutzanlagentyp und in unten an-
gehängter Tabelle ersichtlich. 
Zusätzliche Feuerlöscher für die 
zivilen Anforderungen müssen nicht 
schocksicher befestigt werden. In 
einem Belegungsfall sind diese je-
doch zu entfernen.

Die Notbeleuchtung dient als ein-
fache Lichtquelle für den Fall, dass 
die elektrische Energieversorgung 
ab dem Ortsnetz und/oder dem 
Notstromaggregat nicht mehr ge-
währleistet ist. Die Notbeleuchtung 
besteht aus mehreren tragbaren, 
zugelassenen Nothandleuchten und 
Ladegeräten. Bei Netzausfall schal-
ten diese sich automatisch ein und 
ermöglichen eine allgemeine Orien-
tierung in der Anlage. Anderweitige 
oder zusätzliche Not- und Flucht-

wegmarkierungen oder Beleuchtun-
gen ersetzen die in Schutzbauten 
geforderten Nothandleuchten nicht. 
In als aktiv gemeldeten Schutzan-
lagen für den Fall von Katastrophen 
und Notlagen sind alle defekten 
Notleuchten 75 oder 75/81 durch die 
neue GIFAS-Nothandleuchte mit La-
degerät ersetzt worden. Defekte 
Nothandleuchten in inaktiven 
Schutzanlagen werden, wenn immer 
möglich, mit intakten alten Nothand-
leuchten 75/81 aus aktiven Füh-
rungsstandorten ausgetauscht. Die 
Anzahl und die Standorte der Not-
leuchten sowie deren Standorte 
sind klar vorgegeben je nach Typ 
der Schutzanlage. Ist eine Not- und 
Fluchtwegbeleuchtung zur zivilen 
Nutzung erforderlich, sind die Vor-
gaben der zuständigen kantonalen 
Feuerpolizeibehörde zu befolgen. 
Für die Not- und Fluchtwegbeleuch-

Abb. 13:  Schocksichere Wandhalterung
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KP I

KP I / BSA I*, I, II*, II

KP I / Gesch San Stelle

KP II

KP II / BSA I, II*, II

BSA I*, I, II*, II, III
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tung dürfen nur geprüfte und zuge-
lassene Leuchten verwendet wer-
den. Die Not- und Fluchtwegbe-
leuchtung braucht keine separate 
Steuerung. Sobald keine Spannung 
auf den Eingangsklemmen der Not-
leuchte vorhanden ist, schaltet die 
Leuchte automatisch auf den ein-
gebauten Akku um. In einer EMP-
geschützten Elektroinstallation 
dürfen nur dafür zugelassene Not-
leuchten installiert werden, erkenn-
bar an Entstörfilter im Netzkabel der 
Ladestation sowie BZS-Aufkleber.

Lüftung

Die Lüftung dient zur Belüftung 
einer Schutzanlage und bewerkstel-
ligt die Versorgung der Anlage und 
deren Benutzer/-innen mit Atemluft. 

Zusätzlich muss die verbrauchte 
Luft abgeführt und je nach Jahres-
zeit die Schutzanlage geheizt wer-
den können. Die Heizung wird dabei 
mittels eines Lufterhitzers/Heiz
registers im Ventilationsaggregat 
(VA) realisiert. Die Schutzwirkungen 
gegen Druckstösse und Sogwirkun-
gen im Bereich der Lüftung über-
nehmen die Explosionsschutzven
tile (ESV), vor schädlichen Stoffen 
schützen uns die Filteranlagen be-
stehend aus Vorfilter und Gasfilter. 
Die Frischluft wird aussen gefasst 
und strömt durch das Luftfassungs-
bauwerk über die ESV, Vorfilter und 
je nach Betriebsart durch die Gas-
filter in das VA. Dort kann die Luft 
bei Bedarf erwärmt und dann in der 
Anlage verteilt werden. Bei ge-
schlossenen Schutzraumabschlüs-
sen herrscht in der Schutzanlage 

Luftverteilung / Überdruck

Geräteraum / Schleuse / 
Reinigung

Küche (Fettfilter)

WC / Dusche

Ventilationsraum 
(Ventilationsaggregat)

Maschinenraum 
(Abluftventilator) / WC)

Schleuse

Zuluft Abluft Umluft
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ein Überdruck. Die Abluft strömt 
durch die Anlage zu den Ventilen 
(ESV) in der Schutzraumhülle nach 
draussen und übernimmt gleichzei-
tig die Spülung der Schleusen.

Die wichtigsten Geräte und Appara-
turen sind zentral im Ventilations-
raum angeordnet, dort befinden sich 
das Ventilationsaggregat, wenn vor-
handen ein Abluftventilator, Gasfilter 
sowie Einrichtungen zum Absperren 
und Umstellen der Luftwege. Falls 
der Abluftventilator anderweitig in 
der Anlage eingebaut wurde muss 
trotzdem die Steuerung dazu im 
Ventilationsraum installiert sein. Die 
Zuluft erreicht über dafür installierte 
Leitungen die einzelnen Räume, die 
Abluft strömt frei über die Über-
druckventile (UeV) oder Türöffnungen 
zu den Schleusen und über die ESV 
ins Freie. Abluftleitungen sind nur für 
zwangsentlüftete Räume vorgese-
hen. Die Abluft wird primär durch den 
bestehenden Überdruck in der An-
lage nach draussen gefördert, bei 
grossen Strömungswiderständen, 
wie sie etwa bei Fettfiltern der Abluft 
in der Küche entstehen, kann dies 
jedoch nicht mehr ausreichend sein, 
dann werden zusätzlich Abluftventi-
latoren installiert. Diese dürfen nicht 

alleine betrieben werden können, 
sondern nur dann, wenn das Ventila-
tionsaggregat gleichzeitig läuft. Die 
elektrische Installation muss dem-
entsprechend ausgeführt sein, da es 
sonst zu einem Sauerstoffmangel in 
der Schutzanlage kommen kann. 
Verschmutzte bzw. verseuchte Räu-
me wie etwa der Maschinenraum 
werden nicht belüftet.

Unterhaltsbetrieb

Damit die Schutzanlage vor Feuch-
tigkeitsschäden bewahrt werden 
kann, wird im Unterhaltsbetrieb die 
Luft in der Anlage periodisch umge-
wälzt. Mobile Entfeuchter helfen zu-
sätzlich, die relative Luftfeuchtigkeit 
unter 65 % zu halten. Der Betrieb 
des VA wird über eine Zeitschaltuhr 
gesteuert. Je nach Bedarf, Gegeben-
heiten und Aussentemperatur kann 
gleichzeitig ein Teil Frischluft (ca. 1/3) 
angesogen werden.
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Frischluftbetrieb (FRL)

Bei unbelasteter Umgebung und 
Aussenluft wird die Schutzanlage 
mit Frischluft belüftet. Das heisst, 
die einströmende Luft gelangt nur 
durch die Vorfilter, welche grobe 
Partikel und Staub zurückhalten, 
nicht aber durch die Gasfilter. Bei 
geschlossener Anlage sollte ein 
Überdruck von 50 bis 250 Pascal 
erreicht werden. Wenn der Über-
druck nicht erreicht werden kann, 
muss zwingend die Schliessung 
der Anlage geprüft werden (Füll-
stand Siphons, Bodenabläufe, Ab-
sperrungen, Dichtigkeit Türen etc.). 

Die Frischluftleitungen sind auf 
Volllast des VA ausgelegt, in dieser 
Betriebsart kann der maximale 
Luftdurchsatz gefahren werden. 
Falls der Überdruck zu gross ist, 
kann es bei Personen in der Anlage 
zu Unwohlsein kommen, dann 
muss zwingend kontrolliert werden, 
ob die Abluft wie geplant entwei-
chen kann oder ob einzelne ESV 
verstopft sind und die Abluft am 
Austritt hindern.

Betriebsart der Belüftung «Frischluftbetrieb (FRL)»

Umluftleitung

Blindscheiben «plombiert»
Gasfilter (GF 600) 
«ausser Betrieb»

Zuluftleitung

Ventilationsaggregat (VA)

Handkurbel für Notbetrieb

Gasdichte Absperrklappe (GAK-E)

Sperrluftleitung

Vorfilter

Explosionsschutzventil  (ESV)

Gasdichte Absperrklappe (GAK-D)
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Filterbetrieb (FIL)

Im Filterbetrieb dienen die Filter zur 
Reinigung der angesaugten 
Aussenluft von sich darin befinden-
den Kampfstoffen. Die Gasfilter kön-
nen jedoch keine Rauchgase, kein 
Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid 
filtern. Das heisst, bei der Gefahr, 
dass Rauchgase von aussen ange-
saugt werden könnten, muss die 
Lüftung zwingend ausgeschaltet 
oder auf Umluft gestellt werden. Der 
Gasfilter besteht aus verschiedenen 
Bestandteilen und Aktivkohlefiltern, 
welche feinste Partikel und Dämpfe 
von chemischen Kampfstoffen zu-
rückhalten. Die Filter gelangen nach 
einer bestimmten Betriebszeit in 

eine Sättigung und müssen dann er-
setzt werden. Die Filter müssen 
zwingend mit Blindscheiben ver-
sehen und plombiert sein um die 
Einsatzbereitschaft gewährleisten zu 
können. Falls die Blindscheiben ent-
fernt wurden kann durch Ermittlung 
des Gewichtes der Filter geprüft 
werden, ob diese noch einsatzbereit 
sind, dies erfolgt durch eine entspre-
chend zertifizierte Firma. Die Zulei-
tungen im Filterbetrieb sind mit 
einem kleineren Durchmesser ge-
führt, da hier nicht der volle Luft-
durchsatz gefahren werden kann. 
Das heisst, es darf nur eine genau 
definierte Luftmenge in die Gasfilter 
gelangen, ansonsten sind diese 
nicht mehr in der Lage, die durch-

Betriebsart der Belüftung «Filterbetrieb (FIL)»

Umluftleitung

Blindscheiben  
«demontiert»
Gasfilter (GF 600) 
«in Betrieb»

Zuluftleitung

Ventilationsaggregat (VA)

Handkurbel für Notbetrieb

Gasdichte Absperrklappe  
(GAK-E) «offen»

Sperrluftleitung

Vorfilter

Explosionsschutzventil (ESV)
Gasdichte Absperrklappe 

(GAK-D) «zu»
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strömende Luft ausreichend zu rei-
nigen. Der Überdruck muss im Filter-
betrieb mindestens 50 Pascal 
betragen. Falls Abluftventilatoren 
vorhanden sind, müssen diese aus-
geschaltet werden, ansonsten kann 
der Überdruck auf Grund der zu ho-
hen Verlustleistung durch die Abluft-
ventilatoren nicht erreicht werden.

Umluftbetrieb

Der Umluftbetrieb ermöglicht die 
Umwälzung der vorhandenen Luft in 
der Anlage, ohne dass dabei frische 
Luft von ausserhalb hinzugefügt 
wird. Dadurch können die Tempera-
tur und Feuchtigkeit in der Anlage 
beeinflusst werden. Bei einer not-
wendigen Aufheizung der Anlage 
kann die installierte Wärmeversor-
gung optimal ausgenutzt werden 
(analog funktioniert dies im Auto). 
Sind die Aussentemperaturen sehr 
tief, muss der Anteil an Frischluft so 
klein wie möglich (mind. 3 m3/h pro 
Person) gehalten werden, um ein zu 
starkes Absinken der Innentempe-
ratur zu vermeiden. Die bereits vor-
handene, warme Luft kann im Um-
luftbetrieb zirkulieren, wird schneller 
weiter aufgeheizt und die Heizkos-
ten können in einem vernünftigen 
Rahmen gehalten werden.

Notbetrieb

Das Ventilationsaggregat bzw. die 
gesamte Belüftungseinrichtung wird 
mit elektrischer Energie aus dem 
örtlichen Netz betrieben. Bei Ausfall 
der externen Versorgung kann ggf. 
die Lüftung mit der Notstromgruppe 
weiter betrieben werden. Bei Ausfall 
aller elektrischen Energieversorgun-
gen oder wenn kein Notstromaggre-
gat vorhanden ist, muss ein Notbe-
trieb möglich sein. Dazu wird das VA 
von Hand mit einer Kurbel im 
Schichtbetrieb weiter funktionstüch-
tig gehalten. Je nach installiertem 
VA sind dazu vorgängig gewisse 
Umbaumassnahmen (Wechsel Keil-
riemen) notwendig.
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Belüftungsunterbruch

Unter gewissen Umständen ist es 
sinnvoll, die Belüftung für einen defi-
nierten Zeitraum zu unterbrechen. 
Etwa, wenn die Gefahr besteht, dass 
Rauchgase über das Lüftungsbau-
werk in die Anlage gelangen oder 
um hohe Staubbelastungen zu ver-
meiden. Die Belegung der Anlage ist 
zentral, um den zulässigen Zeitraum 
zu berechnen, in welchem die Be-
lüftung unterbrochen werden kann. 
Als Faustregel spricht man davon, 
dass nach 3 bis 5 Stunden Unter-
bruch der Belüftung bzw. im Umluft-
betrieb wieder Frischluft zugeführt 
werden muss. Die Sicherheitsvor-
schriften definieren hier klar einen 
maximalen Zeitrahmen von 4 Stun-
den bei Schutzanlagen. Zur Durch-
spülung der Räumlichkeiten und ef-
fektiven Ausnutzung des 
verbleibenden Luftvolumens sollte 
ein Umluftbetrieb möglich sein.

Klima

In den Schutzbauten ist Inventar 
und Bausubstanz von grossem mo-
netärem und einsatztaktischem 
Wert vorhanden. Zu hohe oder fal-
sche Raumfeuchtigkeit kann innert 
kurzer Zeit enorme Schäden an der 
Bausubstanz und dem Mobiliar an-
richten (Schimmel, Schäden durch 
anfallendes Kondenswasser etc.). 
Die regelmässige Kontrolle der Luft-
feuchtigkeit in den Räumen sowie 
eine korrekt bediente und einge-
stellte Belüftung sind einfache Mit-
tel, um Schäden zu vermeiden und 
eine angenehme Arbeitsumgebung 
zu schaffen.  

Verschiedene Faktoren beeinflus-
sen die Luftfeuchtigkeit in einer 
Schutzanlage: zum einen die me-
teorologischen und geografischen 
Einflüsse, aber auch bauliche Be-
sonderheiten oder betriebliche Fak-
toren wie die Belegung, Aktivitäten 
in der Küche sowie der Gebrauch 
von Duschen. 
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Regelmässige Kontrollgänge und 
Aufzeichnung der Messwerte von 
Anlagentemperatur und Luftfeuch-
tigkeit helfen dabei, die Steuerungs-
massnahmen zu optimieren und das 
Klima in der Anlage in den ge-
wünschten Perimetern zu halten. 
Diesbezüglich sind auch zwingend 
die Luftfassungsbauwerke auf all-
fällig stehendes Wasser zu kontrol-
lieren. Wasser, welches sich stehend 
in den Luftfassungsbauwerken be-
findet und nicht abfliessen kann, 
bringt viel Feuchtigkeit in die Anlage.

Einflussfaktoren auf das 
Schutzbauklima

Um Schäden verhindern zu können, 
muss die Belüftung korrekt betrie-
ben werden und es kommen zusätz-
lich mobile Entfeuchtungsgeräte 
zum Einsatz, um die relative 
Feuchtigkeit bei max. 65 Prozent zu 
halten.

Wetter Bau Betrieb

Witterung Wassertank Belegung

Umgebungs- 
temperatur

Wasser im 
Luftfassungs- 
bauwerk

Kochen

Risse in der 
Schutzbau-
hülle

Duschen

Selbstlüftung Künstliche Belüftung Unterhaltsbetrieb 
der Belüftung

Öffnen der äusseren 
Abschlüsse, ESV und 
Luftfassungsöffnungen

Zuführen von Frischluft 
via VA

Zur Erneuerung der 
Raumluft wird ein Teil 
(ca. 1/3)  
Frischluft angesogen

Aussenluft muss  
kälterals die Raumluft 
der Schutzbaute sein

Aussenluft muss  
kälterals die Raumluft 
der Schutzbaute sein

Sommer / Übergang: 
04:00 – 05:00 Uhr

Winter: 
14:00 – 15:00 Uhr

Schaltuhreinstellung:
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Allgemeines

Die Schweiz verfügt über einen sehr 
guten Ausbaustandard der Schutz-
bauten. Deshalb steht nicht mehr 
primär der Bau von Schutzräumen 
und -anlagen im Vordergrund, son-
dern die Werterhaltung der be-
stehenden Infrastruktur. Die wich-
tigsten Massnahmen sind die PSK, 
die PAK und der regelmässige 
Unterhalt sowie die Erneuerung 
(Substanzerhaltung) von Schutzbau-
ten. Kontrollen und Unterhalt sind in 
den Vorgaben des Bundes definiert.

Schutzräume

Die Kontroll- und Unterhaltsarbeiten 
beziehen sich auf das Belüftungs-
system (Ventilationsaggregat), die 
Abschlüsse wie Panzertüren (PT) und 
Panzerdeckel (PD) sowie auf die Not-
ausstiege (NA) und Fluchtröhren (FR). 
Die Unterhaltsarbeiten sind gemäss 
dem Merkblatt für den Unterhalt von 
Schutzräumen durchzuführen.

Die Erneuerung (Substanzerhaltung) 
umfasst grössere Reparaturen und 
den Ersatz von Schutzbaukompo-
nenten, wie z. B. Ventilationsaggre-
gate, Filter oder Explosionsschutz-
ventile.

Eine weitere Massnahme zur Wert-
erhaltung ist die PSK. Sie ist Auf
gabe der Kantone und der Gemein-
den. Die Behebung der Mängel ist 
in der Verantwortung der Eigentü-
merin / des Eigentümers.

Schutzanlagen

Der Unterhalt ist die zentrale Mass-
nahme zum Erhalt der Schutzinfra-
struktur. Die Anlagebesitzer/-innen 
haben sicherzustellen, dass der 
Unterhalt durchgeführt wird. Dies ist 
eine zwingende Massnahme und 
wird durch Bund und Kanton über-
wacht. Vom Unterhalt hängt auch 
ab, ob Beitragspauschalen ausbe-
zahlt werden. Wenn der Unterhalt 
richtig geplant, geführt und über-
wacht wird, kann die angestrebte 
Betriebsbereitschaft mit minimalem 
personellem und finanziellem  
Aufwand sichergestellt werden.

Die Betriebsbereitschaft der Anla-
gen ist eine der Voraussetzungen 
für die Einsatzbereitschaft des Zivil-
schutzes. Die periodischen Anlage-
kontrollen PAK werden durch den 
Kanton nach Vorgaben des Bundes 
durchgeführt.

Werterhaltung der Schutzbauten
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Werterhaltungsmassnahmen 
für Schutzanlagen

Allgemeines

Mit regelmässigen und bestimmten 
Werterhaltungsmassnahmen kann 
die Lebensdauer von Schutzanlagen 
erheblich verlängert werden.

Die Werterhaltungsmassnahmen 
sind:

	− Unterhalt (periodischer Unterhalt, 
ausserordentlicher Unterhalt, 
Unterhaltsbetrieb) – Damit wer-
den Schäden an Apparaten und 
Anlageteilen verhütet oder beho-
ben, die wegen Abnutzung und 
Alterung entstehen.

	− Überwachung (periodische Kont-
rollen; qualitative Einstufung) – 
Damit wird die technische  
Betriebsbereitschaft überprüft 
und die Schutzanlage verglichen 
mit den zeitgemässen Mindest-
anforderungen, welche an die 
Funktion und/oder den Schutz 
gegen neue oder erhöhte  
Gefährdungen gestellt werden.

	− Erneuerung (Anpassung, Umbau, 
Erweiterung, Nachrüsten, Subs-
tanzerhaltung, Ersatz, Instand-
setzung) – Damit wird die Schutz-
anlage an zeitgemässe Anforde-
rungen angepasst.

Anhang 3 beinhaltet den Ablauf  
von Werterhaltungsmassnahmen 
von Schutzanlagen.

Erneuerung

Unterhalt

Zustand

Zeita b c

Abb. 15:  Werterhaltungsmassnahmen

a) Zustandsverlauf ohne periodischen Unterhalt

b) Zustandsverlauf mit periodischem Unterhalt

c) Zustandsverlauf nach Erneuerung und mit periodischem Unterhalt
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Planung und Durchführung des 
Unterhalts

Die Durchführung des Unterhalts 
von Schutzanlagen ist Sache der 
Eigentümerin / des Eigentümers. In 
der Regel wird die Aufgabe der Zivil-
schutzorganisation übertragen, 
kann jedoch auch anderen fachkun-
digen Organisationen/Personen 
übertragen werden. Die von der 
Eigentümerin / dem Eigentümer 
beauftragte Zivilschutzorganisation 
organisiert sich selbstständig und 
die Infrastrukturunteroffizierin / der 
Infrastrukturunteroffizier des Zivil-
schutzes plant den jährlichen Unter-
halt und Einsatz der Infrastruktur-
warte/-wartinnen.

Als Grundlage gelten die «Techni-
schen Weisungen für den Unterhalt 
von vollwertigen Schutzbauten nach 
TWO, TWS oder TWE»1 (TWU 2000), 
die in den Dokumentationen jeder 
Schutzanlage vorhanden sind. 

Die von der TWU 2000 abgeleitete 
Unterhaltscheckliste (UCL), welche 
im Netz verfügbar ist und an die 
Schutzanlage vor Ort angepasst 
werden muss, unterstützt bei dieser 
Arbeit. Die Checkliste im Anhang 1 
hilft bei der Planung.

1 «TW» steht für Technische Weisungen für 
den Bau von Schutzbauten der Organisatio­
nen und des Sanitätsdienstes (TWO), von 
speziellen Schutzräumen (TWS) und Erneue­
rung von Anlagen und speziellen Schutzräu­
men (TWE).
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Man unterscheidet periodischen 
und ausserordentlichen Unterhalt:

	− Der periodische Unterhalt wird 
einmal oder mehrmals pro Jahr 
durchgeführt, je nachdem, ob es 
sich um einen 
KONTROLLGANG, 
Unterhalt «KLEIN» oder  
Unterhalt «GROSS» handelt.

Diese Unterhaltseinsätze sind in 
einer Jahresplanung (Beispiel 1) 
festzulegen (siehe TWU 2000,  
Kapitel 1.5).

	− Ein ausserordentlicher Unterhalt 
findet nicht jährlich statt. Darin 
sind auch Revisionen einge-
schlossen. Einige Massnahmen 
sind kostenintensiv und müssen 
rechtzeitig in die entsprechenden 
Budgets einfliessen. Diese 
Unterhaltseinsätze sind in einer 
Mehrjahresplanung (Beispiel 2) 
festzulegen (siehe TWU 2000, 
Kapitel 1.9) .

Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 …

TWU Pos X x x x x

TWU Pos Y x x x

TWU Pos … x x

Beispiel 2

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Beispiel 1
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Bei jedem Unterhaltseinsatz wird 
die Betriebsart Unterhaltsbetrieb 
überprüft und wenn nötig neu ein-
gestellt. Diese Betriebsart bleibt 
während der Zeit zwischen zwei 
Unterhaltseinsätzen unverändert 
und unbeaufsichtigt.

Wichtiger Hinweis: Im Unterhalts-
betrieb dürfen in der Regel keine 
Belegungen der Anlage vorgenom-
men werden. Halten sich mehrere 
Personen länger in der Anlage auf, 
muss spätestens nach 4 Stunden 
gemäss den geltenden Sicherheits-
vorschriften die Frischluftzufuhr er-
höht werden (siehe Betriebsschema 
Lüftung FRL-Betrieb in der jeweili­
gen Schutzanlage). Halten sich wäh-
rend des Unterhaltsbetriebs viele 
Personen über längere Zeit in einer 
Schutzanlage auf, ohne dass die Be-
triebsart angepasst wird, kann dies 
zu Kopfweh oder Übelkeit führen, 
weil Frischluft im Unterhaltsbetrieb 
nur in den frühen Morgenstunden 
zugeführt wird, um die Luftfeuchtig-
keit möglichst tief zu halten. Erstes 
Anzeichen für eine nicht angepasste 
Betriebsart ist oftmals ein häufiges 
Gähnen.	

KONTROLLGANG

Der KONTROLLGANG in einer 
Schutzbaute entspricht jenem einer 
unbewohnten Immobilie: Generelle 
Sichtkontrolle ausserhalb und inner-
halb der Anlage, Temperatur- und 
Feuchtigkeitskontrolle sowie Kont-
rolle der Siphons und Bodenabläufe. 

Also eine Kontrolle mit  
Augen, Ohren und Nase.

Zusätzlich wird in Abhängigkeit der 
Temperatur- und Feuchtigkeitskont-
rolle der oben erwähnte Unterhalts-
betrieb angepasst und eingestellt. 
Im Anhang 4 befindet sich der Pro-
zess «Ablauf KONTROLLGANG».

Unterhalt KLEIN und GROSS

Bei den beiden Unterhaltsmassnah-
men wird die UCL abgearbeitet. Die 
UCL ist eine Ergänzung zu der TWU 
2000. Das Grunddokument – eine 
Excel-Datei – kann auf der Webseite 
des BABS heruntergeladen werden; 
die UCL muss mit Filterfunktionen 
der entsprechenden Anlage ange-
passt werden.

Die UCL ist strukturiert nach Räu-
men und darin enthaltenen Kompo-
nenten. Pro Komponente ist in kur-
zer Form festgehalten, welche Tätig-
keit wann (anlässlich KLEIN oder 
GROSS) auszuführen ist. Zur um-
fassenden Information/Anleitung 
wird auf die entsprechende TWU-
Position verwiesen. Im Anhang 5 ist 
der Prozess «Ablauf Unterhalt 
KLEIN und GROSS» abgebildet.
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Informationstechnik (IT)

Im Rahmen der Unterhaltsarbeiten 
kann es allenfalls sinnvoll sein, zu-
sätzlich die minimale Funktionsbe-
reitschaft der IT-Mittel sicherzustel-
len (beispielsweise die Computer 
hochfahren und Updates ausführen).

Digitalisierung der Überwachung

Im Rahmen der Digitalisierung gibt 
es Bestrebungen, die Schutzanlagen 
konstant zu überwachen. Sensoren 
können die automatische Überwa-
chung der wichtigsten Komponenten 
(Temperatur, Feuchtigkeit, Wasser, 
CO2, …) sicherstellen. Mittels des 
«Internet of things» (IoT) können die 
Daten zeitverzugslos zur Verfügung 
gestellt sowie insbesondere um
gehend Alarmierungen gesendet 
werden, wenn vordefinierte Werte 
über- oder unterschritten werden.

Einsatz der Infrastrukturwarte

Die Kantone bilden die Infrastruktur-
unteroffiziere/-unteroffizierinnen 
und Infrastrukturwarte/-wartinnen 
aus, die sich aus den Fachbereichen 
Mechanik, Elektrik, Lüftung, Sanitär, 
Betriebsunterhalt etc. rekrutieren.

Die Wartungsarbeiten werden ge-
mäss UCL, einer Ergänzung zu der 
TWU 2000, übers Jahr verteilt aus-
geführt und dauern, je nach Auf-
wand, Stunden oder Tage – meist 
ausserhalb von Belegungstagen der 
Schutzanlage (siehe Planung und 
Durchführung des Unterhalts). Aus 
Sicherheitsgründen müssen die 
Arbeiten immer durch zwei Perso-
nen ausgeführt werden. Entspre-
chend gestaltet sich der Einsatzplan 
der Infrastrukturwarte/-wartinnen. 

Es muss ein aktiver Telefonanschluss 
vorhanden sein, damit gemäss Suva 
(44094.d) gewährleistet ist, dass 
Personen an Alleinarbeitsplätzen 
jederzeit die Möglichkeit haben, im 
Notfall Hilfe herbeizurufen z. B. im 
Zuge der Durchführung einer PAK 
durch kantonale Mitarbeitende oder 
Privatfirmen. Jedes Ereignis in einer 
Schutzbaute wird im Schutzbauten-
journal festgehalten. Es dient der 
Rekonstruktion, der Kontrolle und als 
Grundlage für die Folgeplanung.

Für Belegungstage stellen die In-
frastrukturwarte/-wartinnen die 
Schutzanlage bereit und sind für 
jene, die sich dort aufhalten, zumin-
dest telefonisch ständig erreichbar 
(siehe Bereitstellung für die Kata-/ 
Nothilfe).
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Reinigung und Hygiene 
in Schutzanlagen

Zweck

Die Reinigung dient grundsätzlich 
folgender Zielsetzung, wobei die 
einzelnen Punkte stark ineinander-
greifen und sich in einer Wechsel-
wirkung gegenseitig beeinflussen 
können:

	− Sicherstellen von Sauberkeit und 
Hygiene

	− Werterhaltung der Objekte
	− Erhalten der Gebrauchseigen-

schaften und Anforderungen
	− Erzielen der gewünschten Optik

Mit einem sauberen Umfeld werden 
natürlich auch weitere Faktoren ver-
bessert wie etwa die Sicherheit der 
Benutzer, die Betriebssicherheit im 
Allgemeinen, die Lebensqualität, 
Hygiene oder auch die Wartungs-
kosten; diese werden nach längerer 
Vernachlässigung der Reinigungs-
arbeiten stark ansteigen. Die Reini-
gung ermöglicht, den Wert und die 
Gebrauchseigenschaften der be-
nutzten Gegenstände und Objekte 
zu erhalten; diese bleiben dadurch 
in einem guten Zustand und wir kön-
nen die gestellten Anforderungen an 
die Hygiene erfüllen. 

Bauliche Massnahmen

Bauliche Massnahmen haben zum 
Ziel, die Entstehung und Ablagerung 
von Schmutz bereits im Vorfeld so 
stark wie möglich zu reduzieren. 
Nachfolgende Aufwände und Reini-
gungskosten können so gesenkt 
werden, da es einfacher ist, 
Schmutz zu verhindern, als den
selben zu entfernen.

Im Eingangsbereich bieten sich 
sogenannte Schmutzschleusen 
oder Schmutzfangzonen an. Dabei 
wird bereits ein grosser Teil der 
möglichen Verschmutzungen (bis zu 
80 %) zurückgehalten und eingefan-
gen. Die ideale Länge einer 
Schmutzfangzone beläuft sich dabei 
auf rund 6 bis 10 Meter. Zusätzlich 
bietet sich die Installation von Ent-
sorgungseimern an, um unachtsam 
liegen gelassenem Abfall gezielt 
entgegen zu wirken (Stichwort Litte-
ring). 

Für Bodenbeläge werden vorzugs-
weise pflegeleichte, der Benutzung 
angepasste Materialien eingesetzt. 
Mit Pflegeanstrichen kann zudem 
die Unterhaltsreinigung verbessert 
werden.
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In der Küche haben sich im profes-
sionellen Umfeld Arbeitsflächen aus 
Chromstahl bewährt. Zudem muss 
zwingend eine Trennung von 
Schmutz- und Sauberbereichen 
erfolgen. Für eine längerfristige Ein-
haltung der Hygiene und Sauberkeit 
ist auf die Wartung und Reinigung 
allfälliger Küchenmaschinen und 
Geräte ein besonderes Augenmerk 
zu richten.

Grundlagen

Schmutz ist, einfach ausgedrückt, 
Materie welche sich zur falschen 
Zeit an einem falschen Ort befindet. 
Ob eine Materieansammlung eine 
Verschmutzung bildet unterliegt 
somit auch gewissen subjektiven 
Einschätzungen und wird nicht von 
jeder Person gleich beurteilt. Die 

Schmutzentfernung ist eine wichtige 
Dienstleistung für das Aussehen, 
die Hygiene und die Werterhaltung 
einer Schutzanlage

Schmutz- und Schmutzpartikel 
können in den unterschiedlichsten 
Formen auftreten und zudem sicht-
bar oder unsichtbar sein. Um der 
Vermehrung von Mikroorganismen 
und gesundheitlichen Problemen 
vorzubeugen ist es jedoch beson-
ders wichtig, beide Arten von 
Schmutz so gründlich wie möglich 
zu entfernen. Schlussendlich be-
stimmt die Schmutzart die Auswahl 
von Reinigungsmittel, Reinigungs-
geräten sowie Arbeitsmethoden für 
eine effektive und effiziente 
Schmutzentfernung (Reinigung).

Abb. 16:  Schmutzschleuse (Quelle Stilmat Suisse / Wikipedia)
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Verschmutzungsarten

Grob werden nachfolgende Ver-
schmutzungsarten unterschieden. 
Wichtiger Merkpunkt: Bei der Reini-
gung immer zuerst die losen und 
anschliessend die haftenden Ver-
schmutzungen entfernen.

Loser Schmutz kann ohne Chemie 
und ohne starke Mechanik leicht 
entfernt werden, wie etwa durch 
Trockensaugen und Staubwischen.

	− Staub kann grosse Distanzen 
schwebend überwinden

	− Loser Schmutz stellt einen Träger 
von Mikroorganismen und Pilz-
sporen dar; diese gesundheits-
schädigenden Bestandteile 
werden bei falscher Reinigung 
und Aufwirbeln weiter verteilt

	− Feinstaub ermöglicht explosions-
fähige Gemische (z. B. Mehlstaub)

	− Staub mindert die Trittfestigkeit 
des Bodenbelages, der Boden 
wird rutschig

Haftender Schmutz lässt sich nur zu 
einem Teil rein mechanisch entfer-
nen. Meist ist er jedoch in einer Flüs-
sigkeit löslich wie etwa in Wasser.

	− Wasserlöslicher Schmutz: Die 
kleinsten Teilchen lagern sich mit 
Wasser zusammen ab und lassen 
sich damit wegspülen (Salze, Blut)

	− Emulgierbarer Schmutz: Fettige/
ölige Verschmutzungen lassen 
sich mit Tensiden emulgieren 
und darauf mit Wasser transpor-
tieren (Mineralöl, Kaffeerahm)

	− Schmutz, welcher sich beson-
ders gut mit Lösungsmitteln 
entfernen (lösen) lässt (Fette, 
Teer, Filzstifte, Kugelschreiber)

	− Chemisch abbaubarer Schmutz: 
Restliche Verschmutzungen 
können in der Regel mit Säuren 
oder Laugen abgebaut werden 
(Kalkablagerungen durch Säure, 
Farbrückstände durch Laugen)

Oberflächenveränderungen lassen 
sich durch eine Reinigung allein 
nicht mehr entfernen, oftmals han-
delt es sich dabei um Fleckenbildun-
gen, Kratzer, Verfärbungen bedingt 
durch chemische Prozesse bis hin 
zu Zerstörungen von Oberflächen.

Reinigungsmittel und Systematik

Zur Reinigung von Oberflächen und 
Objekten muss immer ein gewisser 
Aufwand in Kauf genommen wer-
den, der je nach Verschmutzungsart 
unterschiedlich gross ausfällt. Wäh-
rend für die Entfernung von losem 
Schmutz, wie etwa Sand, eine me-
chanische Reinigung, beispielswei-
se Trockensaugen, genügt, sind bei 
haftenden Schmutzablagerungen 
weitere Faktoren für eine erfolgrei-
che Reinigung wichtig. 



49  

Sinnerscher Kreis

Der Sinnersche Kreis veranschau-
licht das Zusammenspiel der vier 
Hauptfaktoren eines Reinigungs-
prozesses auf eine einfache Weise.

	− Chemie: Wahl und Konzentration 
der Reinigungsmittel. Die Wahl 
des Reinigungsmittels und der 
Reinigungsmethode richten sich 
nach der Beschaffenheit und 
Löslichkeit der Verschmutzung 
und der betroffenen Oberflächen.  
Das Reinigungsmittel Wasser ge-
hört ebenfalls in den Bereich 
Chemie.

	− Mechanik: Lösen von Schmutz 
durch Druck oder Reibung. Die 
Stärke der Mechanik hängt stark 
von dem zu reinigenden Objekt 
ab, es sollten keine Kratzer oder 
Beschädigungen entstehen. Hier 
dienen Bürsten, Pads, Schwäm-
me oder Schleifpulver als unter-
schiedlich wirkende Utensilien.

	− Temperatur, bei der die Reini-
gung stattfindet: Bei höherer 
Temperatur kann der Prozess zur 
Reinigung beschleunigt werden, 
allerdings sollten immer die Her-
stellerangaben beachtet werden. 
Grundregel ist kalt bis handwarm, 
so entstehen auch keine giftigen 
Dämpfe.

	− Zeit: Dauer des gesamten Reini-
gungsprozesses. Die Reini-
gungslösung muss einwirken 
können, dies wird oftmals viel zu 
wenig beachtet. Der Hersteller 
beschreibt dies in der Produkt-
information.

Diese vier Faktoren zeigen auf,  
wie der Reinigungsprozess verstärkt 
und/oder beschleunigt werden 
kann, allerdings kommt es bei  
unsachgemässen Anwendungen  
zu Materialschäden. Der Anteil  
einzelner Faktoren an der gesamten 
Reinigung kann variiert werden. 

Temperatur TemperaturMechanik Mechanik

Zeit ZeitChemie

Chemie

Abb. 17:  Sinnerscher Kreis (Lechler)
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Daraus resultieren beachtliche Ein-
sparpotentiale. Durch die Intensivie-
rung der mechanischen Reini-
gung lässt sich der Verbrauch an 
Reinigungsmitteln oder die Reini-
gungsdauer reduzieren. Der Faktor 
Mechanik nimmt also einen grösse-
ren Teil im Sinnerschen Kreis ein, 
während die anderen Faktoren ge-
ringeres Gewicht haben können. 
Schlussendlich kommt es auf die 
richtige Dosierung der einzelnen 
Faktoren an.

pH-Wert

Grundsätzlich unterscheiden sich 
Reinigungsmittel in ihrem soge-
nannten pH-Wert. Der pH-Wert gibt 
an, ob eine wässrige Lösung sauer, 
alkalisch oder neutral reagiert. Der 
pH-Wert wird in dimensionslosen 
Zahlen von 1 bis 14 angegeben. Je 
nach pH-Wert des Reinigungsmit-
tels ist es für unterschiedliche Mate-

rialien geeignet oder auch nicht. Vor 
den Reinigungsarbeiten ist somit 
zwingend abzuklären, ob die zu rei-
nigenden Flächen oder Objekte un-
empfindlich gegen Säuren oder al-
kalische Reinigungsmittel sind.

Wirkung und Anwendung der  
Reinigungsmittel

Neutrale Reiniger (pH-Wert 5 bis 9)

	− Reinigungsmittel, welche 
schwach dosiert in Wasser ver-
wendet werden und in der 
Verdünnung keine Reinigungs-
schäden, bedingt durch den 
pH-Wert, verursachen.

	− Werden meist schon in der 
Namensgebung als «neutrale» 
Reiniger bezeichnet, wie etwa 
neutrale Bodenreiniger oder 
Duftreiniger.

	− Neutrale Reiniger werden für  
alle Ablageflächen, Türen und 
Bodenbeläge verwendet.

Abb. 18:  Skalierung pH-Wert
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Saure Reiniger (pH-Wert 0 bis 4)

	− Saure Reinigungsmittel, wie zum 
Beispiel Zitronensäure oder Essig, 
sind sehr gut dazu geeignet, an-
organischen und mineralischen 
Schmutz zu lösen. Sie wirken des-
halb gut gegen Rost, Kalk und 
Urinstein und werden oft in Bad- 
und WC-Reinigern verwendet. 

	− Säuren sind aus dem gleichen 
Grund nicht für die Reinigung von 
Natursteinböden (Marmor, Schie-
fer) zu empfehlen, weil sie den 
Kalk aus dem Boden lösen wür-
den; der Stein würde dann mit 
der Zeit porös oder gar löchrig. 
Auch unedle Metalle wie Alumi-
nium, Eisen und Zink vertragen 
eine Reinigung mit Säuren nicht, 
die Metalloberfläche wird an
gegriffen und beschädigt. 

	− Achtung beim Einsatz von Sani-
tärreinigern gegen Kalk – die 
Fugen im Sanitärbereich sind oft-
mals nicht säurebeständig.

Alkalische Reiniger  
(pH-Wert 10 bis 14)

	− Alkalische Reiniger werden 
vorwiegend im Küchen- oder 
Nasszellenbereich eingesetzt 
und dienen zum Aufbrechen und 
Lösen von hartnäckigen Ver-
schmutzungen.

	− Beispiele für alkalische Reini-
gungsmittel sind Natron und So-
da, diese lösen hervorragend 
organische Verschmutzungen 
wie Fett, Eiweiss, Blut und Russ 
sowie Moos auf Steinen und 
Holzgegenständen. 

	− Alkalisch wirkende Substanzen 
finden zudem wegen ihrer  
Fettlösekraft Verwendung in 
Spül- und Waschmitteln. 

	− Bei Rohrreinigern steht hingegen 
im Vordergrund, organische 
Substanzen wie Haare zu  
zersetzen, ohne das Metall der 
Leitungen anzugreifen.

Weitere Reinigungsmittel

	− Lösungsmittelreiniger als  
Wachs- oder Fleckenentferner

	− Spezialreiniger wie Abrasivreini-
ger oder Desinfektionsreiniger
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Umgang mit Reinigungsmitteln

Der korrekte Umgang mit Reini-
gungsmitteln ist wichtig, um 
Ressourcen, Umwelt und die Ge-
sundheit der Anwendenden zu 
schonen. Zusammengefasst folgen 
die wichtigsten Grundsätze, die 
Liste ist nicht abschliessend.

	− Anweisungen auf Etiketten und 
Produkteinformationen befolgen

	− Anwendung muss dem zu reini-
genden Objekt (Bodenbeläge, 
Ablageflächen, Mobiliar, Fenster 
etc.) und der Verschmutzungsart 
angepasst sein

	− Richtige Dosierung verhindert 
Schäden an Material, Umwelt 
und spart Geld

	− Vorgängig an einer verdeckten 
Stelle testen (Materialverträglich-
keit)

	− Immer zuerst Wasser einfüllen 
und danach das Reinigungs
produkt beigeben

	− Entstehende Dämpfe nicht ein
atmen, Frischluft zuführen

	− Keine unbekannten oder nicht be-
schrifteten Produkte verwenden

	− Reinigungsmittel nicht miteinan-
der mischen (chem. Reaktionen)

	− Korrekte Lagerung gemäss Si-
cherheitsdatenblatt in den dazu 
vorgesehenen Behältnissen

	− Erforderliche/vorgeschriebene 
PSA tragen (siehe Hinweise zu 
praktischen Anwendungen)

	− Gefahrenpiktogramme beachten 
(www.cheminfo.ch)

Die App «cheminfo business»  
des BAG zeigt alle wichtigen 
Informationen, Notfallnummern  
und Piktogramme kompakt auf.

Hygienische Reinigung

Die Hygiene dient in erster Linie der 
Gesundheitserhaltung, somit wird 
eine hygienische Reinigung zur Vor-
beugung gegen das Entstehen und 
Verbreiten von Krankheiten in Form 
von Keimen und Mikroorganismen 
eingesetzt. Die beste Reinigung ist 
jedoch wirkungslos, wenn wir uns 
nicht an gewisse Grundregeln, 
Vorgehensweisen und Prozesse 
halten. Für eine hygienisch korrekte 
Reinigung gelten daher folgende 
Merkpunkte:

	− Reinigungstextilien täglich in die 
Wäscherei 

	− Reinigungslösung täglich ent
sorgen

	− Staubaufwirbelung wenn möglich 
verhindern

	− Kontamination der Reinigungs
lösung mit Keimen verhindern
	· Reinigungslösung erst vor 
Gebrauch mischen

	· Lösung oft wechseln

https://www.cheminfo.ch/de/
home

https://www.cheminfo.ch/de/home
https://www.cheminfo.ch/de/home
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	− Auf saubere Reinigungstextilien 
achten (Hygiene)
	· Tücher und andere Reinigungs-
textilien oft wechseln

	· Arbeitsbereiche mittels Farb-
system zuteilen

	· Falttechnik anwenden

	− Gute Wartung der Reinigungsma-
schinen und Gerätschaften
	· Reinigungsmittellösungen oder 
Wasser nicht länger als 24 h in 
den Geräten belassen

Ein zentraler Faktor für eine hygieni-
sche Reinigung ist eine methodisch 
korrekte Handhabung der verwen-
deten Utensilien, hier kommt das 
sogenannte Vier-Farben-System ins 
Spiel. Durch die Farbkodierung be-
steht keine Verwechslungsgefahr in 
den zu reinigenden Bereichen, sie 
fördert die Reinigungsorganisation 
und trägt zur Verbesserung der 
Hygiene bei. Dieses System hat sich 
in der professionellen Reinigungs-
branche standardmässig etabliert. 

Zielsetzung des Vier-Farben-
Systems

	− Hygiene wird bei der Reinigung 
gewährleistet

	− Verhindert Keim- und Schmutz-
verschleppung

	− Verwendung ist gut kontrollierbar
	− Gewährleistung eines hohen 

Hygienestandards

Rot (WC-Reinigung): WC-Becken, 
Urinale, Fliesen im angrenzenden 
Bereich

Gelb (Sanitärreinigung): Waschbe-
cken, Dusche, Badewanne, Fliesen, 
Armaturen, Ablagen

Blau (Oberflächenreinigung): Türen, 
Lampen, Schreibtische, Schränke, 
Stühle, Fensterbänke, Heizkörper, 
Büro und Mobiliar

Grün (Küchenreinigung): Ober
flächen und Geräte in der Küche

WC, Urinal Sanitärbereich Oberflächen Küchenbereich

Abb. 19:  Vier-Farben-System (Quelle mobiloclean Handelsgruppe GmbH + Co. KG)
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Werterhaltung der Schutzbauten

Reinigung in der Nutzungsphase

Umfasst alle Reinigungsarten, welche 
ab Bezug und während der länger-
fristigen Nutzung einer Schutzanlage 
angewendet werden können.

Unterhaltsreinigung

Beinhaltet die planbare, regelmässi-
ge Entfernung laufend anfallender 
Verschmutzungen und Abfälle, falls 
notwendig die Pflege der Boden-
beläge und anderer Oberflächen. 
Mit der Unterhaltsreinigung kann 
der gewünschte Zustand in punkto 
Sauberkeit, Hygiene, Werterhaltung 
und Gebrauchseigenschaften der 
Anlage erhalten werden.

Zwischenreinigung

Dies sind aufwändigere und inten
sivere Reinigungsarbeiten, welche 
nicht regelmässig geplant sind und 
den Rahmen der Unterhaltsreini-
gung klar übersteigen würden. Die 
Zielsetzung liegt beim Hinaus
zögern des Zeitpunktes der Grund-
reinigung.

Grundreinigung

Bei der Grundreinigung werden 
abgenützte Pflegefilme und sämt-
liche Verschmutzungen und 
Schmutzrückstände entfernt, so 
dass die Oberflächen frei von Ver-
schmutzungen und Rückständen 
sind, die Reinigung erfolgt also bis 
auf den «Grund». Wird nur bei Be-
darf und in grösseren Zeitabständen 
durchgeführt. 

Schutzbehandlung

Damit sollen die Nutzungseigen-
schaften verbessert und der Wert 
der Oberflächen erhalten werden. In 
der Umsetzung kommen hier vor al-
lem Pflege-oder andere Mittel zum 
Einsatz, welche die Oberflächen 
nachhaltig vor mechanischer Be-
anspruchung schützen und zudem 
die Anschmutzung mindern. Ein Bei-
spiel hierfür ist das Imprägnieren 
von textilen Belägen.
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Hinweise zu praktischen 
Anwendungen

Persönliche Sicherheitsausrüstung 
(PSA)

	− Zum Schutz vor Verätzungen an 
Händen und Augen ist es un-
erlässlich, bei der Arbeit mit Rei-
nigungschemikalien Handschuhe 
und Schutzbrille zu tragen

	− Bei Arbeiten in Bereichen mit 
Absturzgefahr muss zwingend 
die notwendige PSAgA gemäss 
den Sicherheitsvorschriften ver-
wendet werden

	− Gehörschutz zum Schutz vor 
Lärmemissionen

	− Es sind feste, geschlossene 
Schuhe für einen sicheren Halt 
auf allen Unterlagen zu tragen 
welche den gestellten Anforde-
rungen in den Sicherheitsvor-
schriften im Zivilschutz ent
sprechen

	− Weitere Anordnungen und Emp-
fehlungen der Hersteller der ein-
gesetzten Reinigungsmittel und 
Geräte sind zu beachten, für be-
stimmte Arbeiten sind weitere 
Schutzvorkehrungen notwendig

Reinigungstücher

	− Mikrofasertücher nicht auf ge
ölten/gewachsten Flächen oder 
auf echtem Leder einsetzen,  
da Mikrofasern Fette und Öle 
entfernen. Hierfür sind Baum-
wolltücher besser geeignet.

	− Mikrofasertücher nicht nass 
verwenden (wirkungslos)

Feuchtwischen

	− Nebelfeuchte Tücher verhindern 
ein Aufwirbeln des Staubes

Nasswischen

	− Das 2-Eimer-System ist nur dann 
hygienisch, wenn der eine Eimer 
für die Reinigungsmittellösung 
und der andere Eimer für das 
Schmutzwasser benutzt wird

Einsatz von Maschinen und Geräten

	− Betriebsanleitungen beachten
	− Nur mit intakten Geräten, 

Maschinen und Hilfsmitteln 
arbeiten

	− Maschinen und Geräte stets 
sauber halten

	− Niemals Manipulationen oder 
kleinere Reparaturen bei ein
gestecktem Netzstecker durch-
führen

	− Umfangreiche Reparaturen sowie 
elektrische Fehlerbehebungen 
nur durch einen Fachbetrieb aus-
führen lassen
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Grundlage für die Bereitstellung 
einer Schutzanlage ist ein Leis-
tungsauftrag. Er hält fest, innerhalb 
welcher Zeit die Schutzanlage zu 
welchem Zweck bereitgestellt wer-
den muss. Die Vorgaben haben Ein-
fluss auf den Unterhaltsbetrieb der 
Anlage (siehe Planung und Durch­
führung des Unterhalts). Im Winter 
etwa kann es einige Tage dauern, 
bis eine Schutzanlage auf Zimmer-
temperatur aufgeheizt ist.

Bereitstellung für die  
Kata-/Nothilfe

Bei einer Bereitstellung für die Ka-
tastrophenhilfe und in Notlagen sind 
folgende Massnahmen auszuführen, 
die situativ in Zusammenarbeit mit 
dem Leistungsbezüger anzupassen 
sind:

	− Zugänge reinigen (im Winter 
Schnee räumen)

	− Belüftung und Heizung anpas-
sen. Im Umluftbetrieb kann die 
Anlage rascher aufgeheizt wer-
den. Zu Beginn der Belegung 
muss auf Frischluftbetrieb oder 
Kombinierten Frischluft-/Umluft-
betrieb umgestellt werden. Die 
Türen in der Anlage sind im  
Betrieb der Anlage zu schliessen. 
Die richtige Luftversorgung ist 
nur sichergestellt, wenn der Luft-
strom korrekt geführt wird und 
ein leichter Überdruck in der An-
lage vorhanden ist.
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	− Wasserversorgung in Betrieb 
nehmen: Boiler einschalten und 
Wasserleitungen spülen, indem 
die Wasserentnahmestellen 
20 Minuten geöffnet werden.

	− Toiletten: Funktion prüfen; Toilet-
tenpapier, Papierhandtücher, 
Hygienebeutel, Handseife und 
Putzmittel in Abhängigkeit der 
vorgesehenen Belegung bereit-
stellen.

	− Elektrische Energieversorgung: 
Funktionstüchtigkeit der Not-
handleuchten prüfen und bei 
einem Stromausfall gemäss der 
Checkliste «Notstromversor-
gung» vorgehen, die in den An
lageunterlagen vorhanden ist. 
Dies bedingt ein einsatzbereites, 
internes Notstromaggregat bzw. 
ein vorgesehenes, extern an-
schliessbares Einspeisegerät 
und einen ausreichenden Treib-
stoffvorrat.

	− Brandbekämpfung und Rettungs-
organisation: Feuerlöscher auf 
Plomben, Standort und Prüf-
datum prüfen, Besammlungs-
platz markieren und Orientie-
rungspläne bereitstellen.

	− Ein- und Ausgangskontrolle 
vorbereiten

	− Verpflegung:  
Versorgungsmöglichkeiten  
abklären

	− Küche: Küchenmannschaft  
bestimmen und Aufträge erteilen

	− Telematik: Die Bereitstellung 
muss durch den Gruppenführer 
Führungsunterstützung überprüft 
werden (Funktions- und Verbin-
dungskontrolle).

	− Weiteres: Telefonische Erreich-
barkeit kommunizieren, Dienst-
betrieb für die Zeit der Belegung 
vorbereiten.

Weitere Massnahmen werden im 
Rahmen des Dienstbetriebs (siehe 
Handbuchteil Standorte und Dienst­
betrieb) diskutiert, angeordnet und 
ausgeführt.
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Die Schutzbauten sind primär für 
den Schutz der Bevölkerung und die 
Sicherstellung der Bereitschaft der 
Mittel des Bevölkerungsschutzes im 
Falle eines bewaffneten Konflikts 
konzipiert. Eine Nutzung der öffentli-
chen Schutzbauten zu anderen 
Zwecken in normalen Zeiten ist 
durchaus erlaubt und wird von vielen 
Gemeinden praktiziert. Die Gemein-
den können damit zusätzliche 
Raumbedürfnisse abdecken, etwa 
für Truppenlager, (Ferien-) Unter-
künfte, Vereinslokale, Garderoben 
usw. Interessierte Private oder Ver-
eine richten ihre Anfrage direkt an 
die Gemeinde.

Auflagen und Bedingungen

Schutzbauten dürfen nur innerhalb 
bestimmter Rahmenbedingungen 
zivilschutzfremd genutzt werden. Es 
muss gewährleitet sein, dass sie in-
nerhalb von fünf Tagen nach einem 
Entscheid zur Verstärkung des Be-
völkerungsschutzes im Hinblick auf 
einen bewaffneten Konflikt betriebs- 
und einsatzbereit gemacht werden 
können. Die zivilschutzfremde Nut-
zung darf die Durchführung der pe-
riodischen Kontrollen nicht beein-
trächtigen.

Sind für zivilschutzfremde Nutzun-
gen von Schutzanlagen und öffentli-
chen Schutzräumen bauliche An-
passungen und Veränderungen an 
der Struktur und an den technischen 
Schutzbausystemen vorgesehen, 
müssen diese den zuständigen Be-
hörden zur Bewilligung vorgelegt 
werden. Die Nutzung von Anlagen 
bei Katastrophen und in Notlagen 
muss jederzeit möglich sein. Dies 
gilt auch für öffentliche Schutzräu-
me, die als Notunterkünfte vorgese-
hen sind.

Fremdnutzung von Schutzbauten
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Sicherheitsvorgaben beachten

Bei den hier erwähnten Schutzan-
lagen und -räumen handelt es sich 
um standardisierte Bauten im 
Eigentum der Gemeinde. Sie wer-
den nicht mit Alarmanlagen und 
Rauchmeldern ausgerüstet – mit der 
Begründung, dass sie bei einem 
Ernstfall durch eine Organisation 
und durch ausgebildetes Personal 
betrieben werden. Will eine Gemein-
de ihre Schutzbauten anderweitig 
für zivile Zwecke nutzen, ist sie ver-
pflichtet, die einschlägigen bauli-
chen Vorgaben von Bund, Kanton 
und Gemeinde strikte einzuhalten. 
Die zuständige kantonale Brand-
schutz- oder Feuerpolizeibehörde 
muss vorgängig die Personen- und 
Brandschutzmassnahmen sowie die 
Sicherheitseinrichtung festlegen 
und genehmigen (Beispiel: Doku-
ment der Vereinigung Kantonaler 
Feuerversicherung «Brandschutz-
erläuterung»  
«Zivil genutzte Schutzbauten» vom 
6.11.2015 / 109-15de )

Empfehlung Mietvertrag

Das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz BABS empfiehlt den Ge-
meinden als Eigentümerinnen und 
Vermieterinnen der jeweiligen 
Räumlichkeiten, mit den Nutzern 
einen Mietvertrag abzuschliessen. 
Dieser soll garantieren, dass die An-
lage einwandfrei funktioniert und die 
nötigen Instruktionen beim Bezug 
der Anlage gegeben werden. Ent-
sprechende Weisungen sind dem 
Vertrag beizulegen und weitere An-
weisungen sind in der Anlage sicht-
bar anzuschlagen.

www.praever.ch/de/bs/vs

http://www.praever.ch/de/bs/vs
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Die nachfolgenden Sicherheitsvor-
schriften wurden den Weisungen 
des Bundesamtes für Bevölkerungs­
schutz über die Sicherheitsvorschrif­
ten im Zivilschutz entnommen.

Lagerung 

Art. 28 Allgemeines
Es ist verboten, beim Umgang mit Treib­
stoffen:
a. zu rauchen;
b. offenes Licht und Feuer zu verwenden;
c. in ungelüfteten Räumen zu arbeiten;
d. �volle oder leere Gefässe offen stehen zu 

lassen;
e. �elektrische oder elektronische Geräte zu 

betreiben. Ausgenommen sind speziell für 
diesen Zweck zugelassene elektrische  
oder elektronische Geräte.

Erläuterungen: Bst. e

Unter elektronische Geräte fallen 
auch Mobiltelefone, Funkgeräte, 
Tablets und dergleichen.

Art. 30 Lagerung Treibstoffe
1 Treibstoffe sowie andere brennbare Flüssig­
keiten dürfen nur in dafür zugelassenen Räu­
men gelagert werden.

Erläuterungen: Abs. 1

Treibstoffmagazine müssen eben-
erdig oder rampengeschossig, ab-
schliessbar und feuerbeständig 
sein. Im Weiteren müssen sie be-
lüftet werden können und elektrisch 
beleuchtet sein. Sie dürfen keine 

Sicherheit im Umgang mit Schutz-
bauten

Öffnungen zum Gebäudeinnern auf-
weisen und nicht als Lagerort für an-
deres Material dienen.

2 Treibstoffbehälter sind soweit möglich in ei­
ner Auffangwanne und in Räumen von freiste­
henden, unbewohnten und feuerbeständigen 
Gebäuden zu lagern.

3 An Magazintüren sind aussen der Gefahren­
zettel Klasse 3 gemäss ADR und eine Warnta­
fel «Rauchen verboten» anzubringen.

4 In Geräteräumen der Zivilschutzanlagen dür­
fen die unmittelbar für den Einsatz bestimm­
ten Treibstoffe gelagert werden, sofern eine 
Gaswarnanlage installiert ist. Die Wartung der 
Gaswarnanlage muss überprüfbar sicherge­
stellt werden. Falls keine Gaswarnanlage ins­
talliert ist, müssen die Treibstoffbehälter der 
eingelagerten Geräte leer sein.

Art. 31 Lagerung Gase 
1 Gasflaschen müssen vor übermässiger 
Wärmeeinwirkung und mechanischer Be­
schädigung geschützt werden. Sie sind nach 
Möglichkeit stehend zu lagern und müssen 
gesichert werden.

2 Beim Transport und im Einsatz müssen ste­
hende Gasflaschen gegen Umfallen gesichert 
werden. Liegende Gasflaschen sind gegen 
Wegrollen zu sichern.

3 Nicht angeschlossene Gasflaschen sind im­
mer mit aufgeschraubter Ventilschutzkappe 
zu schützen.

4 In Fluchtwegen dürfen Gasflaschen weder 
angeschlossen noch gelagert werden. 

5 Ventile an Gasflaschen und -armaturen 
dürfen nicht schlagartig geöffnet werden.
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Art. 57 Allgemeines 
1 Es ist verboten, in Schutzräumen und Anla­
gen Geräte zu verwenden, die mit flüssigen, 
gasförmigen oder festen Brennstoffen betrie­
ben werden.

Erläuterungen: Abs. 1

Ausgenommen sind anlagenspezi-
fische Komponenten nach TWS, 
namentlich Kochkessel und Not-
stromanlagen, wenn die Lüftung in 
Betrieb ist.

2 Wenn sich Personen in Schutzbauten aufhal­
ten, muss die Belüftung in Schutzräumen nach 
höchstens einer Stunde, in Anlagen nach 
höchstens vier Stunden sichergestellt sein.

3 Bei laufender Notstromgruppe ist sicher­
zustellen und regelmässig zu kontrollieren, 
dass keine Dieselabgase in die Schutzbauten 
gelangen.

Erläuterungen: Abs. 3

Es ist sicherzustellen, dass ein klei-
ner Überdruck herrscht. So wird ver-
mieden, dass keine Dieselabgase in 
die Schutzbaute gelangen.

4 Bei ziviler Nutzung von Schutzanlagen muss 
sichergestellt werden, dass die baulichen Vor­
gaben beachtet werden. Die zuständige kan­
tonale Behörde für Brandschutz muss vorgän­
gig die Massnahmen zum Schutz von 
Personen und Brandschutzmassnahmen so­
wie die Sicherheitseinrichtung festlegen und 
genehmigen. Die für den Zivilschutz zuständi­
gen kantonalen Ämter müssen technische 
Veränderungen an den Installationen geneh­
migen. 

5 Rückbau von Altlasten wie Asbest muss 
durch eine Fachfirma ausgeführt werden.

Art. 58 Technische Räume
1 Arbeiten an Starkstromanlagen sind nach 
den Vorschriften der Verordnung vom 30. März 
1994 über elektrische Starkstromanlagen aus­
zuführen.

2 Bei Arbeiten im Bereich einer Notstromanla­
ge ist die Anlage vorgängig gegen automati­
sches Anlaufen zu sichern.

3 Im Maschinenraum ist bei laufender Not­
stromgruppe ein Gehörschutz zu tragen.

4 An keilriemengetriebenen Motoren und Ag­
gregaten sind vorgängig die Steuer- und 
Hauptsicherungen zu entfernen. Steckverbin­
dungen von Kleinbelüftungsgeräten sind zu 
trennen.

5 In Fäkaliengruben sind mindestens zwei Per­
sonen einzusetzen. Die in der Grube arbeiten­
de Person ist so zu sichern, dass sie im  
Notfall von der zweiten Person ausserhalb der 
Grube sofort gerettet werden kann.
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Sicherheit im Umgang mit Schutzbauten

Art. 59 Wassertanks
1 In Friedenszeiten ist die Trinkwasserver­
sorgung aus dem Wassertank untersagt.

Erläuterungen: Abs. 1

Bei Katastrophen und Notlagen ist 
die Verwendung zulässig, das Was-
ser ist jedoch vorgängig zu bepro-
ben. Es handelt sich dabei um einen 
Anwendungsfall von Artikel 1 Absatz 
2 [der Weisungen des Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz über die Si­
cherheitsvorschriften im Zivilschutz].

2 Die Reinigung hat durch mindestens zwei 
Personen zu erfolgen, wobei eine Person aus­
serhalb des Wassertanks die Person, die die 
Reinigungsarbeiten ausführt, beaufsichtigt.

3 Bei Tanks mit drei und mehr Kompartimen­
ten müssen mindestens drei Personen einge­
setzt werden.

4 Die Personen haben folgende Ausrüstung zu 
tragen:
a. Schutzbrille und Maske mit Filter gegen 

Chlordämpfe;
b. Gummi- oder Plastikhandschuhe;
c. Gummistiefel;
d. geeignete Kleidung mit Kopf- und Nacken­

schutz.

Art. 60 Zugänge, Umgebung und 
Lüftungsbauwerke
1 Ab 1,5 m Schachthöhe müssen Steigeisen 
oder Steigleitern angebracht werden. Diese 
dürfen nicht auf der Konusseite eines Aus­
stieges enden. Ab 3 m Schachthöhe sind 
Steigeisen mit Rückenschutz anzubringen.

Erläuterungen: Abs. 1

Der Rückenschutz bezieht sich nur 
auf einen Ausstieg, der grösser als 
60 × 80 cm beträgt.

2 Ab 4,5 m Schachthöhe sind seitlich versetzte 
Zwischenpodeste vorzusehen. 

3 Für den Ein- und Ausstieg ist eine Haltevor­
richtung vorzusehen.

4 Gitterroste der Luftfassungs- und Abluftbau­
werke und der Ausstiegsschächte von Flucht­
röhren müssen gesichert sein.

5 Rampen und Treppenabgänge sind mit Ge­
ländern oder Brüstungen gemäss Norm SIA 
358 gegen Absturzgefahr zu sichern.
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Empfehlungen

Die Unterhaltsarbeiten in Schutz
anlagen finden in einem Rahmen 
statt, der den zivilen Gegebenheiten 
recht nahe ist. Deshalb beachtet der 
Zivilschutz in diesem Bereich nebst 
den Sicherheitsvorschriften des 
Zivilschutzes auch die Empfehlun-
gen der SUVA.

Ausgehend von den Tatsachen, 
dass (Stand 2018) …

	− in der Schweiz jährlich mehr als 
10 Menschen beim Instandhalten 
von Maschinen und Anlagen ihr 
Leben verlieren, 

	− bis zu 20 Prozent aller Berufs
unfälle auf fehlende oder nicht 
ordnungsgemässe Instandhal-
tung zurückzuführen sind, 

	− Störungsbehebungen zu den risi-
koreichsten Tätigkeiten gehören, 

	− die lebenswichtigen Regeln die 
Sicherheit und den Gesund
heitsschutz am Arbeitsplatz ver-
bessern,

hat die SUVA für Vorgesetzte und 
Ausführende folgende Leitsätze auf-
gestellt:

	− Wir halten konsequent die Si-
cherheitsregeln ein. Arbeits
sicherheit ist eine gemeinsame 
Aufgabe.

	− Instruktionen und Sicherheits-
kontrollen sind ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit. Bei 
Unklarheiten fragen wir nach.

	− Droht Gefahr für Leben und  
Gesundheit, sagen wir STOPP! In 
solchen Fällen haben alle das 
Recht und die Pflicht, die Arbeit 
zu unterbrechen.

	− Sicherheitsmängel beheben wir 
sofort. Wenn dies nicht möglich 
ist, melden wir sie der/dem  
Vorgesetzten und warnen die 
Arbeitskollegen/Arbeitskollegin-
nen. Sind die Mängel behoben, 
setzen wir die Arbeit fort.

Weiter hat die SUVA acht lebens-
wichtige Regeln aufgestellt:

1. Arbeiten sorgfältig planen!
2. Nicht improvisieren!
3. Anlagen ausschalten und sichern!
4. �Gespeicherte Energien sichern! 

(Alles, was herunterfallen oder zuklappen 
kann.)

5. Keine Absturzrisiken eingehen!
6. Für Elektroarbeiten Profis einsetzen!
7. Brände und Explosionen vermeiden!
8. In engen Räumen für gute Luft sorgen!

Hinweis: 
 
Im Internet unter «SUVA» und 
«Instandhaltung» sind weitere Hin-
tergrundinformationen und Bro-
schüren für die Ausführenden sowie 
Schulungsunterlagen für das Lehr-
personal verfügbar.
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Das Kapitel widmet sich Einsatz-
übungen, Einsatztrainings sowie der 
Fachausbildung nach absolvierter 
Grund- und Kaderausbildung.

Einsatzübungen und -trainings

Einsatzübungen und -trainings sind 
konsequent auf die erwartete Ver-
bandsleistung als Gruppe oder als 
Zug auszurichten. Die erwarteten 
Verbandsleistungen werden in der 
Regel als Leistungsaufträge in Form 
eines (P)PQQZD festgelegt und lie-
fern die Vorgaben für die Einsatz-
bereitschaft. Für Logistikformatio-
nen ist es eminent, dass sie mit den 
Einsatzformationen zusammen trai-
nieren und üben können, da die 
Logistik eine Querschnittaufgabe 
ist. Einsatzübungen und -trainings 
sollen einerseits die Einsatzbereit-
schaft testen und andererseits er-
möglichen, Lehren für mögliche 
Einsätze zu ziehen.

Übungen, Trainings und  
Fachausbildung

Mögliche Einsatzübungen und 
-trainings:

	− Schutzanlage im Fall einer  
Katastrophe oder einer Notlage 
in Betrieb nehmen und betreiben

	− Schutzanlage/n nach Absprache 
mit einem Leistungsbezüger 
bereitstellen und technischen 
Betrieb sicherstellen

	− Schutzanlagen gemäss Unter-
haltsplanung einsatzbereit halten

	− Mithelfen bei der Inbetriebnahme 
von anderen Standorten

	− Die PAK vorbereiten, begleiten 
und unterstützen

Bei Einsätzen mit Figurantinnen und 
Figuranten ist von diesen Personen 
unbedingt eine Rückmeldung ein
zuholen.
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Fachausbildung in 
Wiederholungskursen

Stufe Kader

In der Ausbildung von Kadern geht 
es um:

	− Sozialkompetenz
	− Führungskompetenz
	− Fachkompetenz

Diese Komponenten sollen auch im 
Wiederholungskurs (WK) geschult 
und thematisiert werden. Mögliche 
WK-Themen (weder geordnet noch 
gewichtet):

	− Jahreseinsatzplanungen  
erstellen

	− UCL erstellen, anpassen und 
nachführen

	− Rapporte mit Unterstellten planen, 
durchführen und nachbereiten

	− Abspracherapport mit Leistungs-
bezüger/-in planen, durchführen 
und nachbereiten

	− Standort bereitstellen und den 
Betrieb sicherstellen

	− Kontrolltätigkeiten zielgerichtet 
durchführen

	− Entschlüsse anhand von  
Einsatzszenarien fassen

	− Beim Erstellen eines Einsatz
konzeptes Logistik den zugewie-
senen Bereich erarbeiten

	− Befehle erstellen oder aktuali
sieren

	− Auftragserteilung
	− Standort bereitstellen und den 

Betrieb sicherstellen
	− Unterhalt und Störungen
	− Personalalimentierung langfristig 

planen
	− Ausbildungen planen und testen
	− Methodik- und Didaktik trainieren
	− Zweckmässiges Ausbildungs-

controlling
	− Umgang mit schwierigen  

Situationen
	− Gruppendynamische Prozesse
	− Teambildung (essentiell, da  

viele Tätigkeiten über das Jahr 
verteilt sind)

	− Vorbildfunktion
	− Pflichtbewusstsein
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Stufe Mannschaft

In der Ausbildung der Angehörigen 
des Zivilschutzes geht es um:

	− Wissen
	− Fertigkeiten
	− Fähigkeiten
	− Einstellungen / Haltungen
	− Verhalten

Diese Komponenten sollen auch im 
WK geschult und thematisiert  
werden. Mögliche WK-Themen (we­
der geordnet noch gewichtet):

	− Schutzanlagen übernehmen und 
zurückgeben

	− Betriebsarten Lüftung 
	− Betriebsarten Sanitär 
	− Betriebsarten Stromversorgung 
	− Unterhalt KLEIN, GROSS, Kont-

rollgang, mehrjähriger Unterhalt
	− Absturzsicherung (PSAgA)
	− Beleuchtung
	− Arbeitssicherheit und Hand

habung des Handseilzuggeräts
	− Unterhalt von Panzerschiebe-

wänden
	− Reinigung von Zivilschutzanlagen
	− Vorbereitung der PAK
	− Wartungsintervalle
	− Systematische Fehlersuche
	− Behebung von Mängeln
	− Anlagedokumentation
	− Unterhaltsarbeiten Sanitär
	− Notfüllleitung spülen
	− Bekämpfung von Entstehungs-

bränden

	− Arbeitssicherheit
	− Erste Hilfe
	− Bedürfnisse der Nutzerin / des 

Nutzers erfassen und beurteilen
	− Tätigkeiten für die Benutzung  

von Schutzbauten für  
Nutzerin / Nutzer aufzeigen

	− Verantwortliche Nutzer/-innen 
beraten

	− Dienstleistungsgedanken leben
	− Sorgfältigen Umgang vorleben
	− Sicherheitsgedanken vorleben
	− Sich als Ansprechperson für 
Nutzer/-innen der Schutzbauten 
verantwortlich fühlen

	− Pflichtbewusstes Handeln
	− Ökonomisches Denken (Guter 

Unterhalt erspart viel Ressourcen)
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Anhang 1:  Übersicht Unterhaltsplanung 
Pos. Tätigkeiten Hinweise / Bemerkungen

1 Vorbereitungsarbeiten

1.1 Erste Fragen klären:
	− Wie sind die Verantwortlichkeiten für 

den Unterhalt geregelt? Welche 
Schutzanlagen und -räume müssen 
unterhalten werden?

	− Wie viele Personen (Infrastruktur
warte/-wartinnen Zivilschutz,  
Gemeindeangestellte, Dritte) stehen 
zur Verfügung?

	− Müssen einzelne Personen noch 
ausgebildet werden?

	− Sind die benötigten Unterlagen in den 
Anlagen vorhanden?

Personalverzeichnis Personal «Logistik», 
beurteilen. (Soll-Ist-Vergleich)

Antrag an den ZS Kdt auf dem Dienstweg.

1.2 Jahreseinsatzplan für die 
Infrastrukturwarte/-wartinnen erstellen 
und genehmigen lassen.

Von der aufbietenden Stelle  
unterschreiben lassen.

1.3 Aufträge an Infrastrukturwarte/-wartinnen 
vorbereiten.

1.4 Rapport mit den Infrastrukturwarten/-
wartinnen durchführen.

Rapportinhalt:
	− Jahreseinsatzplan
	− Verantwortlichkeiten
	− Aufgebot
	− Sicherheitsbestimmungen
	− benötigte Unterlagen
	− Finanzielles
	− Erwartungen der Vorgesetzten

1.5 Anlagedokumentation bereitstellen. In Zusammenarbeit mit Infrastruktur
warten/-wartinnen.

1.6 Unterhaltschecklisten (UCL) erstellen / 
der Schutzanlage anpassen

UCL «KONTROLLGANG»
UCL «Unterhalt KLEIN»
UCL «Unterhalt GROSS»

Alle Listen und Tabellen können unter 
www.babs.admin.ch «Unterlagen  
Schutzbauten» heruntergeladen werden.

1.7 Betriebsschemata erstellen/ergänzen. In Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturwarten/-wartinnen.

Anhänge

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch
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Pos. Tätigkeiten Hinweise / Bemerkungen

1.8 Am Ende des Jahres ausgefüllte UCL auf 
dem Dienstweg an die verantwortliche 
Stelle weiterleiten.

Die Positionen 1.5 bis 1.7 sind nur mit Unterstützung eines erfahrenen Infrastrukturwarts / 
einer erfahrenen Infrastrukturwartin oder eines Spezialisten / einer Spezialistin der für die 
Schutzanlagen zuständigen Stelle zu bewältigen.

2 Durchführungsarbeiten

2.1 Arbeiten gemäss UCL systematisch  
und unter Einhaltung der Sicherheits
vorschriften durchführen.

2.2 Fehlermeldeformular ausfüllen. Meldung auf dem Dienstweg an die  
vorgesetzte Stelle.

2.3 Schutzbautenjournal führen. Gemäss TWU 2000.

2.5 Arbeiten der Infrastrukturwarte/-wartinnen 
kontrollieren / überwachen / verdanken.

Als vorgesetzte Person periodisch die 
Arbeiten der Infrastrukturwarte/-wartinnen 
begleiten / unterstützen / kontrollieren.

3 Nachbearbeitungsarbeiten

3.1 Überprüfungen durchführen:
	− Fehlerformular weitergeleitet?
	− Fehlerbehebung eingeleitet?
	− Organisation / Administration  

Jahreseinsatzplanung zweckmässig?
Bei Bedarf Jahreseinsatzplan anpassen/
optimieren.

3.2 Schlussrapporte durchführen:
	− Einsatz/Arbeiten der Infrastruktur
warte/-wartinnen reflektieren.

Wenn die Kenntnisse und Fähigkeiten der 
Infrastrukturwarte/-wartinnen den  
Anforderungen nicht genügten, muss 
eine Aus- bzw. eine Weiterbildung 
veranlasst werden.

3.3 An die vorgesetzte Stelle:
	− Jahresbericht
	− Rechnung
	− Einsatzplan Folgejahr
	− Budget
	− Weitere Anträge

Minimaler Entwurf.

Aufwand für besondere Unterhalts- oder 
Reparaturarbeiten sowie ausserordent-
liche Beschaffungen.
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Anhang 2:  Unterlagen zu Schutzbauten 

Es folgt eine nicht abschliessende Auflistung der relevanten Dokumentation 
im Bereich Schutzbauten.
Dokumentation Dokument- 

Nr.
Inkraftsetzung Besondere Hinweise

Technische Weisungen 
für den Pflicht-Schutz-
raumbau 

(TWP 1984)

1750.00/8 1. April  
1986

Verwendungszweck: Verbind-
liche Vorschriften für den Bau 
von Schutzräumen. Sie richten 
sich in erster Linie an die Inge-
nieurinnen/Ingenieure und 
Architektinnen/Architekten.

Bedeutende Kapitel:
Kapitel «Planung des Schutz-
raumes»

	− Beschrieb der verschiede-
nen Schutzraumtypen mit 
ihren Raumgruppen

	− Kapitel «Medienplanung»
	− Beschrieb der einzelnen 

Betriebsarten

Technische Weisungen 
für die Schutzanlagen 
der Organisation und des 
Sanitätsdienstes 

(TWO 1977)

1750.00/1 1. Januar  
1978

Verwendungszweck: Verbind-
liche Vorschriften für den Bau 
von Schutzanlagen. Sie richten 
sich in erster Linie an die Inge-
nieurinnen/Ingenieure und 
Architektinnen/Architekten.

Bedeutende Kapitel:
Kapitel «Planung der Anlagen»

	− Beschrieb der verschiede-
nen Anlagetypen mit ihren 
Raumgruppen

	− Kapitel «Medienplanung»
	− Beschrieb der einzelnen 

Betriebsarten



70  

Handbuch Logistik – Schutzbauten
Anhänge

Dokumentation Dokument- 
Nr.

Inkraftsetzung Besondere Hinweise

Technische Weisungen 
für spezielle Schutzräume 

(TWS 1982)

1750.00/6 1. Dezember 
1982

Verwendungszweck: Verbind-
liche Vorschriften für den Bau 
von speziellen Schutzräumen 
(z. B. Schutzräume in Tiefgara-
gen, Freifeldschutzräume). Sie 
richten sich in erster Linie an 
die Ingenieurinnen/Ingenieure 
und Architektinnen/Architekten.

Bedeutende Kapitel:
Die Kapitel Schutzräume in 
Tiefgaragen, Freifeldschutz-
räume Beschrieb der verschie-
denen Schutzräume mit ihren 
Raumgruppen inkl. Medien-
planung

Technische Weisungen 
für spezielle Schutzräu-
me (TWS 1982); Über-
arbeitetes Kapitel 4 
«Schutzräume für Spitä-
ler, Alters- und Pflege-
heime»

1750.00/6 1. Januar  
2012

Schutzräume für Spitäler, 
Alters- und Pflegeheime

Technische Weisungen 
für die Konstruktion und 
Bemessung von Schutz-
bauten

TWK 2017 Stand 
01.02.2018

1. Januar  
2017

Verwendungszweck: Grund-
lage für die einheitliche Be-
messung (z. B. Konstruktion, 
Statik) von Schutzbauten. Sie 
richten sich in erster Linie an 
die Ingenieurinnen/Ingenieure.
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Dokumentation Dokument- 
Nr.

Inkraftsetzung Besondere Hinweise

Weisungen betreffend 
die qualitative Ein
stufung bestehender 
Schutzräume

01. März 1992

KS 3/92-210 1. März  
1992

Verwendungszweck: Regeln 
die qualitative Einstufung be-
stehender Schutzräume. Diese 
werden neu in drei Qualitäts-
gruppen eingeteilt (Vollwertige 
Schutzräume, erneuerbare 
Schutzräume und Räume mit 
Behelfsschutz). Die Weisungen 
richten sich an die Eigentü-
mer/-innen sowie Ausfüh-
rungsorgane von Bund, Kanto-
nen und Gemeinden.

Weisungen betreffend 
die qualitative Ein
stufung bestehender 
Anlagen und spezieller 
Schutzräume

QE 1996 Anlagen

1750-00-96 1. September 
1996

Verwendungszweck: Regeln 
die qualitative Einstufung von 
älteren Anlagen, die vor dem 
Inkrafttreten der TWO 1977 und 
älteren speziellen Schutzräu-
men, die vor dem Inkrafttreten 
der TWS 1982 erstellt worden 
sind. Die qualitative Einstufung 
schafft in der Gemeinde Klar-
heit über Fragen eines allfälli-
gen Erneuerungsbedarfs und 
die weitere Nutzung oder Auf-
hebung von Schutzbauten.

Technische Weisungen 
für die Erneuerung von 
Schutzräumen bis zu 
200 Schutzplätzen

TWE 1994 Schutzräume

1750-015 1. Oktober 
1994

Verwendungszweck: Regeln 
das Vorgehen, die Mindest-
anforderungen an erneuerte 
Schutzräume sowie die Er-
neuerungsmassnahmen. Sie 
richten sich an die Bauherren 
sowie an Fachleute, die mit der 
Durchführung der Erneuerung 
beauftragt werden.
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Dokumentation Dokument- 
Nr.

Inkraftsetzung Besondere Hinweise

Technische Weisungen 
für die Erneuerung von 
Anlagen und speziellen 
Schutzräumen

TWE 1997 Anlagen

1750-016 1. Januar  
1998

Verwendungszweck: Grund-
lagen zur Planung und Durch-
führung von Erneuerungs-
massnahmen sowie Anforde-
rungen, die ein erneuerter, voll-
wertiger Schutzbau zu erfüllen 
hat. Sie richten sich an die 
Bauherren sowie an Fachleute, 
die mit der Durchführung der 
Erneuerung beauftragt werden.

Technische Weisungen 
für den Unterhalt von 
vollwertigen Schutzbau-
ten nach TWO, TWS oder 
TWE (TWU 2000)

1750-017 1. Januar  
2001

Verwendungszweck: Die TWU 
2000 richtet sich an die Anla-
gewarte/-wartinnen, die den 
Unterhalt der Schutzbauten 
sicherstellen. 

Bedeutende Hinweise:
Fotos und in Betriebsschema-
ta liefern Detailangaben zu 
den einzelnen Komponenten..

Administrative Weisun-
gen für den Neubau und 
die Erneuerung von 
Schutzanlagen und Kul-
turgüterschutzräumen

AW 2004

1750-021 1. Januar  
2004

Verwendungszweck: Enthalten 
die administrativen Vorschrif-
ten für die Durchführung der 
Projektierung, Bauausführung, 
Prüfungen, Schlusskontrolle 
und Abrechnung von Schutz-
anlagen gemäss den Techni-
schen Weisungen für die 
Schutzanlagen der Organisa-
tion und des Sanitätsdienstes 
(TWO 1977) und den Techni-
schen Weisungen für die Er-
neuerung von Anlagen und 
speziellen Schutzräumen (TWE 
1997 Anlagen) sowie von Kul-
turgüterschutzräumen.
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Dokumentation Dokument- 
Nr.

Inkraftsetzung Besondere Hinweise

Weisungen des Bundes-
amtes für Bevölkerungs-
schutz über die Verwen-
dung der bestehenden 
Schutzanlagen

1. Oktober  
2012

Verwendungszweck: Regeln 
die Planung der Verwendung 
der bestehenden Schutzan-
lagen für den bewaffneten 
Konflikt

Weisungen des Bundes-
amtes für Bevölkerungs-
schutz betreffend Steue-
rung des Schutzraum-
baus und Zuweisungs-
planung

20. Dezember 
2012

Verwendungszweck: Regeln 
die einheitliche Steuerung des 
Schutzraumbaus und die 
Planung der Zuweisung der 
ständigen Wohnbevölkerung 
zu den Schutzräumen für 
einen vorsorglich angeordne-
ten Schutzraumbezug.

Weisungen des Bundes-
amtes für Bevölkerungs-
schutz über die Entrich-
tung von jährlichen Pau-
schalbeiträ-gen zur Si-
cherstellung der Be-
triebsbereitschaft der 
Schutzanlagen

30. September 
2019

Verwendungszweck: Regeln 
die Entrichtung von jährlichen 
Pauschalbeiträgen zur Sicher-
stellung der Betriebsbereit-
schaft der Schutzanlagen für 
den Fall bewaffneter Konflikte

Weisungen des Bundes-
amtes für Bevölkerungs-
schutz über den notwen-
digen Rückbau der tech-
nischen Schutzbausys-
teme bei aufgehobenen 
Schutzanlagen

15. Dezember 
2014

Verwendungszweck: Regeln 
den Ablauf für den notwendi-
gen Rückbau der technischen 
Schutzbausysteme bei auf-
gehobenen Schutzanlagen 
und bestimmen insbesondere 
die Komponenten, welche 
zwingend rückgebaut werden 
müssen.
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Dokumentation Dokument- 
Nr.

Inkraftsetzung Besondere Hinweise

Unterhaltschecklisten 
(UCL) 

	− Unterhaltscheckliste 
«Kontrollgang»

	− Unterhaltscheckliste  
«Unterhalt KLEIN»

	− Unterhaltscheckliste 
«Unterhalt GROSS»

Bestandteil der TWU 2000, 
Teil 2

Die Unterhaltschecklisten (UCL) 
bilden die Grundlage, um den 
periodischen Unterhalt durch-
zuführen. Sie geben vor, wo, 
was, wann und wie die verschie-
denen Unterhaltstätigkeiten 
durchgeführt werden. Die 
Checklisten sind in digitaler 
Form vorhanden und können 
direkt über das Internet  
(www.babs.admin.ch) bezogen 
werden. Sie müssen von den 
Verantwortlichen an die eigene 
Anlage angepasst werden.

Technisches Merkblatt 
00-4  
Aufgebot für den Unter-
halt von Zivilschutzan
lagen (des Bundesamtes 
für Zivilschutz)

TMB 04 August  
2000

Das Merkblatt gibt Auskunft 
über wichtige Punkte, welche 
bei der Einsatzplanung zu  
beachten sind. Im Weiteren ist 
ein mögliches Raster einer 
Jahreseinsatzplanung vor-
gegeben. Der korrekt ausge-
füllte Jahreseinsatzplan kann 
gleichzeitig als Aufgebot ver-
wendet werden. 

Das Technische Merkblatt  
00-4 kann direkt über das 
Internet (www.babs.admin.ch) 
bezogen werden.

Technische Merkblätter
Verschiedene Hinweise 
betreffend verschiedener 
technischer Anpassun-
gen oder Vorschriften 

TMB 01–08 Die technischen Merkblätter 
geben technische Hinweise auf 
Betriebsarten, Berechnungen, 
Vorschriften, Einstellungen, …

http://www.babs.admin.ch
http://www.babs.admin.ch
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Dokumentation Dokument- 
Nr.

Inkraftsetzung Besondere Hinweise

Weisungen des Bundes-
amtes für Bevölkerungs-
schutzüber die periodi-
sche Schutzraumkont-
rolle PSK 2013

1. Januar  
2013

Diese Weisungen regeln die 
Durchführung der periodischen 
Schutzraumkontrolle (PSK)

Wegleitung zur Periodi-
schen Schutzraumkont-
rolle 

(Wegleitung PSK 2013)

1. Januar  
2013

Verwendungszweck: Hilfsmit-
tel für die Planung, Organisa-
tion und Durchführung der pe-
riodischen Kontrolle von voll-
wertigen Schutzräumen. Die 
Wegleitung richtet sich an die 
Kontrollverantwortlichen und 
an das Kontrollpersonal der 
Kantone und Gemeinden.

Wegleitung für die perio-
dische Kontrolle von An-
lagen der Zivilschutz-
organisationen, speziel-
len Schutzräumen und 
geschützten Operations-
stellen

PAK Wegleitung 1999

1750-00-46 1. Juli  
1999

Verwendungszweck: Hilfsmittel 
für die Planung, Organisation 
und Durchführung der periodi-
schen Anlagekontrolle. Die pe-
riodische Kontrolle von Anlagen 
ist Sache der Kantone. Die 
Wegleitung richtet sich in erster 
Linie an die Sachbearbeiter/-
innen der zuständigen kantona-
len Stellen, die für die Durch-
führung verantwortlich sind.
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Dokumentation Dokument- 
Nr.

Inkraftsetzung Besondere Hinweise

Handbuch für den tech-
nischen Betrieb von Zivil-
schutzanlagen

1750.00 / 
11-13

1990 Verwendungszweck: Das 
Handbuch richtet sich an die 
Anlagewarte/-wartinnen,  
welche die technischen Ein-
richtungen in der Anlage  
im Ernstfall betreiben.

Bedeutende Kapitel:
Kapitel «Funktions- und Mass-
nahmenbeschrieb»

	− Die einzelnen Betriebsarten 
werden detailliert anhand 
konkreter Betriebsschema-
ta (inkl. Checklisten der ent-
sprechenden Einstellungen) 
beschrieben

Besonderes: 
Das vorliegende Handbuch 
muss auf die jeweiligen An-
lagen angepasst werden, ins-
besondere die Checkliste «Be-
reitstellung» sowie die entspre-
chenden Betriebsschemata.

Anlagedokumentation
	− Ausführungspläne der 

technischen Systeme
	− Bedienungsanleitungen  

für die Komponenten 
der technischen 
Systeme

	− Ausführungspläne 
(Grundriss und Schnitte)

Wichtige Unterlagen, um  
anlagespezifische Fragen/Pro-
bleme nachzuschlagen bzw. 
abzuklären.
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Dokumentation Dokument- 
Nr.

Inkraftsetzung Besondere Hinweise

Weisungen des Bundes-
amtes für Bevölkerungs-
schutz über die Sicher-
heitsvorschriften im Zi-
vilschutz 

	− Allgemeines
	− Lagerung von Treib-

stoffen
	− Lagerung von Gasen
	− Technische Räume
	− Wassertanks
	− Zugänge, Umgebung 

und Lüftungsbauwerke

1. März  
2020

Verhütung von Unfällen. Das 
Instruktionspersonal und  
die Vorgesetzten sind für das 
Einhalten der Sicherheits
vorschriften verantwortlich.
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Anhang 3:  Abläufe der Werterhaltung von Schutzanlagen

Schutzanlage nach 1977 erstellt Schutzanlage vor 1977 erstellt

Periodische
Kontrolle

Periodischer
Unterhalt

Prüfbericht

Fehlerliste

Fehlerbehebung durch

ZS    Gemeinde...   Dritte

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j k

l
Qualitative
Einstufung

Qualitätsstufe

A       B        C

Beurteilung /
Zustandsbericht

Projekt TWE Aufhebung
mit / ohne

Ersatz

Angepasster
Periodischer

Unterhalt

Angepasste
Periodische
Kontrollen

(Verhütung und
Behebung von

Schäden)

Einsatz der Schutzanlage 
gemäss ihrer Funktion und

Betrieb gemäss dem Handbuch 
für den technischen Betrieb

Einsatz und Betrieb
der Schutzanlage gemäss

ihrem Zustand
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a	 Die Oberaufsicht obliegt dem Bund.
b	 Die Kantone kontrollieren regelmässig den sachgerechten Unterhalt und die 

Betriebsbereitschaft der Schutzanlagen. Jede Schutzanlage muss alle fünf bis sieben Jah-
re von den für den Zivilschutz zuständigen Ämtern der Kantone überprüft werden.

c	 Anlässlich der Kontrolle wird ein Prüfbericht zu Handen des Eigentümers / der Eigentümerin 
erstellt. Er zeigt auf, in welchen Bereichen Fehler festgestellt worden sind. Die Eigentü-
mer /-innen sind verpflichtet, diese zu beheben.

d	 Der periodische Unterhalt der Schutzanlagen ist Aufgabe der Eigentümer/-innen.  
Hierzu bestimmen sie eine/n Verantwortliche/n. Für den Unterhalt kann der Zivilschutz  
zugezogen werden. 

e	 Festgestellte Fehler werden auf dem Fehlermeldeformular festgehalten und der vorgesetz-
ten Stelle gemeldet.

f	 Ablauf der Fehlerbehebung
	· Prüfen, ob die Fehler mit eigenenMitteln behoben werden können 
(Wenn ja, ➜)

	· Prüfen, ob bauliche Massnahmen erforderlich sind (Wenn ja, ➜)
	· Dem für den Zivilschutz zuständigen Amt des Kantons die erforderlichen baulichen Mass-

nahmen melden
	· Dritte beauftragen, im Rahmen der finanziellen Kompetenzen, die festgestellten Fehler zu 

beheben
g	 Bei älteren Schutzanlagen, die vor dem Inkrafttreten der TWO 1977 und TWS 1982 erstellt 

worden sind, gilt es, gesamtschweizerisch die Qualität bezüglich Schutz und Funktion ein-
heitlich zu beurteilen.

h	 Die qualitative Einstufung gemäss den «Weisungen betreffend die qualitative Einstufung 
bestehender Anlagen und spezieller Schutzräume (QE 1996)» ist eine Voraussetzung für die 
Erneuerung, Umnutzung oder Aufhebung bestehender Anlagen und spezieller Schutzräu-
me. Die Durchführung der qualitativen Einstufung ist Sache der Kantone. Mit der qualitati-
ven Einstufung wird der IST-Zustand der Schutzanlage beurteilt. Dadurch ergeben sich Ent-
scheidungsgrundlagen für die weitere Nutzung von Zivilschutzanlagen. Solche Entscheide 
können sein: Schutzanlage ist vollwertig (Qualitätsstufe A), Schutzanlage ist erneuerbar 
(Qualitätsstufe B), Schutzanlage ist für eine weitere Zivilschutznutzung nicht mehr geeignet 
(Qualitätsstufe C).

i	 Anhand vorgegebener Formulare kann eine solche Beurteilung einheitlich und rasch  
durchgeführt werden. Es wird ein detaillierter Zustandsbericht inkl. Erneuerungsvorschlag 
mit Kostenschätzung ausgearbeitet und der Gemeinde unterbreitet (Sache der Kantone).

j	 Die Gemeinde als Eigentümerin der Schutzanlage hat das weitere Vorgehen mit dem für 
den Zivilschutz zuständigen Amt des Kantons zu besprechen.

k	 Das Vorgehen ist in den «Weisungen des Bundesamtes für Zivilschutz über die Umnutzung 
oder Aufhebung von Anlagen (Dezember 1995)» geregelt. Bei Umnutzung oder Aufhebung 
hat der/die Eigentümer/-in ein Gesuch auf dem Dienstweg an die zuständige Bundesstelle 
einzureichen.

l	 Unabhängig von der qualitativen Einstufung müssen auch bei den älteren Schutzanlagen 
ein «angepasster periodischer Unterhalt und periodische Kontrollen» durchgeführt werden. 
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Anhang 4:  Ablauf der Tätigkeiten beim «Kontrollgang»

Start

«Kontrollgang»
bestehend aus:

• Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle
(Kontrolltabellen nachführen).

• Generelle Sichtkontrolle ausserhalb und
innerhalb der Anlage.

• Kontrolle der Anlasserbatterie der
Notstromversorgung (wenn vorhanden).

• Kontrolle der Siphons und Bodenabläufe 
(wenn nötig nachfüllen).

• Fakultativ aber empfohlen:
Wasserleitungen in der ganzen Schutz-
baute spülen

Alles i.O.?

Wenn nötig
(aus Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle)

UNTERHALTSBETRIEB
anpassen / einstellen

Nächster periodischer Unterhalt
«KONTROLLGANG»

oder «Unterhalt KLEIN»
bzw. «Unterhalt GROSS»

NEIN

JA

Fehlerbehebung

Fehlermelde-
formular
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Anhang 5:  Ablauf der Tätigkeiten beim Unterhalt «Gross» oder «Klein»

Start

Zustandskontrolle
der einzelnen

Unterhaltspositionen
(TWU-Pos) der Systeme

Zustand i.O.?

Systeme auf
UNTERHALTSBETRIEB

einstellen

Nächster periodischer Unterhalt
«KONTROLLGANG»

NEIN

JA

Fehlermelde-
formular

Fehlerbehebung

Funktionskontrolle
der ganzen Systeme

Funktion i.O.?
NEIN Fehlermelde-

formular

JA
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Anhang 6:  Prozess Ersatz von Schutzbaukomponenten

Start

PSK durchführen

Ersatz
Komponente

JA

Schutzbaute
absprechen

NEIN

Komponenten-
ersatz

Ende

PSK abschliessenJASchutzbaute
absprechen

NEIN
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Anhang 7:  Konzept Kommandoposten und Bereitstellungsanlagen

Bedarfsplanung

Kriterien
• FO;
• ZSO;
• Einwohner

• politisch – administrativ;
• organisatorisch;
• topographisch usw.

+ 50 %

Aktive Schutzanlagen

Führungsanlagen (KP)
Logistikbasen ZS (BSA)
(Sanitätsdienstliche Schutzanlagen)

Zugunsten des Zivilschutzes
Zur geschützten Unterbringung von
Formationen, Elementen und
Material des Zivilschutzes

Ersatzbeiträge für
notwendige Rückbaukosten

+ 30 % BSA («Kriegsreserve»)

Unterhaltspauschale (Bund)

A

Aufgehobene Schutzanlagen

B

Umnutzung
(mit Schutzfunktion)

Zivilschutznah
• Öffentliche Schutzräume,

Heim-SR, KGS-SR;
• z.G. Partnerorganisationen

1

Ersatzbeiträge
für Umnutzungskosten

Stilllegung
(ohne Schutzfunktion)

2

Nutzung
durch Dritte
• Keller;
• Lager;
• Batterien; usw.

Keine
Weiternutzung
• Abbruch

3 3

RückbauRückbau

Eigentümer
(inkl. TS*)

Bund (nur TS*)
Eigentümer (Rest)

*TS: technische Schutzbausysteme
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Anhang 8:  Unterlagen Bund



Link Website BABS 
www.babs.admin.ch/de/publikservice/downloads.html 

Anmerkung 

	− Der Bereich «Unterlagen Schutzbauten» beinhaltet unter anderem 
Lehrvideos zu Unterhaltsarbeiten.

	− Der Bereich «Unterlagen Ausbildung» beinhaltet Plakatvorlagen zu  
Ausbildungszwecken.

http://www.babs.admin.ch/de/publikservice/downloads.html
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